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Pioneer Investments Euro Geldmarkt Plus im Überblick 

Der Kauf und Verkauf von Investmentanteilen erfolgt auf 

der Basis des zurzeit gültigen ausführlichen Verkaufspros-

pekts und der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ in 

Verbindung mit den „Besonderen Vertragsbedingungen“. 

Es ist nicht gestattet, von diesem Prospekt abweichende 

Auskünft e oder Erklärungen abzugeben. Jeder Kauf und 

Verkauf von Anteilen auf der Basis von Auskünft en oder 

Erklärungen, welche nicht in diesem Prospekt enthalten 

sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko des Käufers. Dieser 

Verkaufsprospekt wird ergänzt durch den jeweils letzten 

Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichts länger 

als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch der 

Halbjahresbericht vor Vertragsschluss anzubieten.

Dem Vertragsverhältnis zwischen Kapitalanlagegesellschaft  

und Anleger sowie den vorvertraglichen Beziehungen wird 

deutsches Recht zugrunde gelegt. Gemäß §23 Abs. 2 der 

„Allgemeinen Vertragsbedingungen“ ist der Sitz der Kapital-

anlagegesellschaft  Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem 

Vertragsverhältnis, sofern der Anleger keinen allgemeinen 

Gerichtsstand im Inland hat. Laut §123 InvG sind sämtliche 

Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache abzufassen. Die 

Kapitalanlagegesellschaft  wird ferner die gesamte Kommu-

nikation mit ihren Anlegern in deutscher Sprache führen.

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der seit 8. Dezember 

2004 geltenden Vorschrift en des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

betreff end Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen 

können sich die Beteiligten an die Schlichtungsstelle der 

Deutschen Bundesbank, Postfach 111232 in D-60047 Frank-

furt, Tel.: +49 (0)69/2388-1907 oder -1906, Fax: +49 (0)69/ 

2388-1919, wenden. Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt 

hiervon unberührt.

Fonds und Anteilpreise
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden 

börsentäglich berechnet und veröff entlicht. Die aktuellen 

Anteilpreise erhalten Sie bei allen Zahlstellen der Fonds. 

Diese können Sie der Seite 34 entnehmen.

Weitere Angaben zu unseren Fonds sowie zu eventuellen 

Änderungen der Vertragsbedingungen fi nden Sie unter: 

www.pioneerinvestments.de

Die Veröff entlichung der Kurse fi nden Sie in hinreichend 

verbreiteten Wirtschaft s- oder Tageszeitungen oder unter: 

www.pioneerinvestments.de

Anlagestrategie
Für das Sondervermögen werden in- und ausländische Geld-

marktinstrumente, Bankguthaben und verzinsliche Wertpa-

piere mit einer regelmäßigen marktgerechten Zinsanpassung 

innerhalb von zwölf Monaten oder einer Restlaufzeit bis zu 

maximal zwölf Monaten erworben.

Der Fonds kann vollständig in sogenannte ABS-Papiere, die 

von unabhängigen Agenturen zum Zeitpunkt ihrer Anschaf-

fung durch den Fonds vorwiegend mit dem höchsten Rating 

(AAA) bewertet werden, investieren.(1)

Anlageziel
Das Sondervermögen strebt als Anlageziel die Erwirtschaf-

tung einer möglichst hohen Verzinsung von Geldmarktanla-

gen sowie Kursgewinne bei Anlagen in verzinslichen Wertpa-

pieren zum Zweck einer attraktiven Wertentwicklung für den 

Anleger bei niedriger Kostenbelastung und Ausschöpfung 

des Zinseszinseff ekts an.

Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele

der Anlagestrategie tatsächlich erreicht werden.

(1) → ABS (Asset Backed Securities – forderungsbesicherte Wertpapiere) sind Anleihen, 
  die auf einem Bestand von Forderungen basieren. 
  Dies können z.B. Forderungen aus Krediten, Hypotheken, Kreditkartengeschäften 
  oder Leasingverträgen sein. 
  Die Forderungen werden gebündelt und am Markt handelbar gemacht. 
  Verkäufer der Forderungen sind in der Regel Banken. Sie flexibilisieren so ihre 
  Kreditvergabe. 

 → ABS weisen in der Regel eine relativ lange Restlaufzeit auf; sie sind aber variabel  
  verzinslich. Dadurch, dass der Kupon regelmäßig an das aktuelle Marktzinsniveau  
  angepasst wird, haben sie eine kurze Duration. Somit sind durch Zinsänderungen 
  keine bedeutenden Kursausschläge zu erwarten. 

 → ABS-Papiere bieten im Allgemeinen höhere Renditen als Tagesgeld, was aber durch  
  höheres Risikoprofil begründet ist. 

 Bitte beachten Sie: Eine Ratingagentur kann ein Finanzinstrument nur unter der Prämisse  
 funktionierender Märkte bewerten. Ratings können sich ohne Vorwarnung kurzfristig  
 ändern. Sie bieten keine Garantie für einen bestimmten Marktpreis, ein bestimmtes  
 Kursänderungsrisiko oder gar gegen den Ausfall eines Emittenten.

Fondsdaten
Fondstyp Geldmarktfonds
Fondswährung EUR
Fondsaufl age 01.08.1996
Ertragsverwendung thesaurierend
Ausgabeaufschlag  0,00%
Verwaltungsvergütung p.a. bis zu 0,70%, derzeit 0,15%
Depotbankvergütung p.a. bis zu 0,05%, derzeit 0,025%
Total Expense Ratio (TER)(2) 0,18% p.a.
Stückelung Globalurkunde
Wertpapierkennnummer 975 247

(2) Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für  
 das Fondsgeschäftsjahr 2007/2008
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Grundlagen 

Das Sondervermögen Pioneer Investments Euro Geldmarkt 

Plus ist ein „Richtlinienkonformes Sondervermögen“ im 

Sinne des Investmentgesetzes (InvG). Es wird von der 

Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft  mbH – im 

Folgenden: „Gesellschaft “ – verwaltet.

Die Verwaltung des Sondervermögens besteht vor allem 

darin, das von den Anlegern bei der Gesellschaft  eingelegte 

Geld unter Beachtung des Grundsatzes der Risikomischung 

in verschiede nen Vermögensgegenständen gesondert vom 

Vermögen der Gesellschaft  anzulegen. Das Sondervermögen 

gehört nicht zur Insolvenzmasse der Kapitalanlagegesell-

schaft .

In welchen Vermögensgegenständen die Gesellschaft  das 

Geld anlegen darf und welche Bestimmungen sie dabei zu 

beachten hat, ergibt sich aus dem Investmentgesetz und den 

Vertragsbedingungen, die das Rechtsverhältnis zwischen 

den Anlegern und der Gesellschaft  regeln. Die Vertragsbe-

dingungen umfassen einen allgemeinen und einen besonde-

ren Teil („Allgemeine“ und „Besondere Vertragsbedingun-

gen“). Die Verwendung der Vertragsbedingungen für ein 

Sondervermögen unterliegt grundsätzlich der Genehmi-

gungspfl icht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht (BaFin). Eine Ausnahme hiervon bildet lediglich 

die Vorschrift  in den „Besonderen Vertragsbedingungen“, 

die die Vergütungen und Aufwendungserstattungen zum 

Gegenstand hat, mit denen das Sondervermögen belastet 

werden kann. Für das Sondervermögen Pioneer Investments 

Euro Geldmarkt Plus ist das §8 der „Besonderen Vertragsbe-

dingungen“ (Einzelheiten zu den Vergütungen und Aufwen-

dungserstattungen siehe „Ausgabe- und Rücknahmepreise 

und Kosten“ und „Verwaltungs- und sonstige Kosten“).

Verkaufsunterlagen
Der ausführliche und vereinfachte Verkaufsprospekt, die 

Vertragsbedingungen und die Satzung sowie die aktuellen 

Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Gesell-

schaft  erhältlich.

Zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen des 

Risikomanagements dieses Sondervermögens, die Risiko-

management-Methoden und die jüngsten Entwicklungen bei 

den Risiken und Renditen der wichtigsten Kategorien von 

Ver mögensgegenständen sind in elektronischer oder schrift -

licher Form bei der Gesellschaft  erhältlich.

Vertragsbedingungen
Die Vertragsbedingungen sind in diesem Prospekt abge-

druckt.

Die Vertragsbedingungen können von der Gesellschaft  

ge än dert werden. Änderungen der Vertragsbedingungen, 

mit Ausnahme der Regelungen zu den Vergütungen und 

Aufwen dungserstattungen, bedürfen der Genehmigung 

durch die BaFin. Änderungen der Anlagegrundsätze des 

Sonderver mögens bedürfen zusätzlich der Genehmigung 

durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft .

Die vorgesehenen Änderungen werden im elektronischen 

Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend 

verbreiteten Wirtschaft s- oder Tageszeitung oder im Internet 

unter www.pioneerinvestments.de bekannt gemacht.

Die Änderungen treten frühestens drei Monate nach ihrer 

Bekanntmachung in Kraft . Die BaFin kann einen früheren Zeit-

punkt des Inkraft tretens bestimmen. Änderungen von Rege-

lungen zu den Vergütungen und Aufwendungserstattungen 

treten frühestens 13 Monate nach ihrer Bekanntmachung 

in Kraft . Änderungen der bisherigen Anlagegrundsätze des 

Sondervermögens treten ebenfalls frühestens 13 Monate nach 

Bekanntmachung in Kraft  und sind nur unter der Bedingung 

zulässig, dass die Kapitalanlagegesellschaft  den Anlegern 

anbietet, ihre Anteile gegen Anteile an Sondervermögen mit 

vergleichbaren Anlagegrundsätzen kostenlos umzutauschen, 

sofern derartige Sondervermögen von der Kapitalanlagege-

sellschaft  verwaltet werden.
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Verwaltungsgesellschaft, Depotbank, Sondervermögen, 
Anteilklassen

Verwaltungsgesellschaft
Verwaltungsgesellschaft  des in diesem Prospekt näher 

beschriebenen Sondervermögens ist die Pioneer Investments 

Kapitalanlagegesellschaft  mbH mit Sitz in Unterföhring bei 

München. 

Gegründet wurde die Gesellschaft  am 5. April 1990 unter 

dem Namen HYPO Capital Management Investmentgesell-

schaft  mbH. Am 18. November 1999 wurde die Gesellschaft  

in Activest Investmentgesellschaft  mbH umbenannt, bevor 

sie schließlich am 9. Oktober 2006 ihren heutigen Namen, 

Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft  mbH 

erhielt. 

Die Gesellschaft  ist eine Kapitalanlagegesellschaft  im 

Sinne des deutschen Investmentgesetzes (InvG) in der 

Rechtsform einer Gesellschaft  mit beschränkter Haft ung 

(GmbH). 

Seit dem 5. April 1990 durft e die Gesellschaft  Wertpapierson-

dervermögen verwalten. Ferner durft e sie auch Geldmarkt- 

(seit 9. September 1994), Investmentfondsanteil- (seit 6. Juli 

1998), gemischte Wertpapier- und Grundstücks- (seit 6. Juli 

1998) und Altersvorsorgesondervermögen (seit 6. Juli 1998) 

verwalten. Nach der Anpassung ihrer Satzung an das Invest-

mentgesetz darf die Gesellschaft  seit 30. September 2004 

richtlinienkonforme Sondervermögen, seit dem 31. August 

2005 gemischte Sondervermögen und seit dem 30. September 

2005 richtlinienkonforme Wertpapierindexsondervermögen 

und seit dem 6. Mai 2008 Altersvorsorgesondervermögen 

verwalten.

Nähere Angaben über die Geschäft sführung, die Zusammen-

setzung des Aufsichtsrats und den Gesellschaft erkreis sowie 

über die Höhe des gezeichneten und eingezahlten Kapitals 

fi nden Sie am Schluss des Verkaufsprospekts.

Depotbank
Das Investmentgesetz sieht eine Trennung der Verwaltung 

und der Verwahrung von Sondervermögen vor. Mit der 

Verwahrung der Vermögensgegenstände des Sonderver-

mögens hat die Kapitalanlagegesellschaft  ein anderes Kredit-

institut als Depotbank beauft ragt.

Die Depotbank verwahrt die Vermögensgegenstände in 

Sperrdepots bzw. auf Sperrkonten. Sie hat insbesondere 

dafür zu sorgen, dass die Ausgabe und die Rücknahme von 

Anteilen und die Berechnung des Wertes der Anteile den 

Vorschrift en des Investmentgesetzes und den Vertragsbedin-

gungen entsprechen. Weiterhin hat sie darauf zu achten, dass 

bei den für das Sondervermögen getätigten Geschäft en der 

Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen in ihre Verwah-

rung gelangt und die Erträge des Sondervermögens gemäß 

den Vorschrift en des Investmentgesetzes und den Vertrags-

bedingungen verwendet werden. Sie hat darüber hinaus 

zu prüfen, ob die Anlage von Vermögensgegenständen auf 

Sperrkonten eines anderen Kreditinstituts mit dem Invest-

mentgesetz und den Vertragsbedingungen vereinbar ist. 

Wenn dies der Fall ist, hat sie ihre Zustimmung zu der Anlage 

zu erteilen. Der Wert des Sondervermögens sowie der Wert 

der Anteile werden von der Depotbank unter Mitwirkung der 

Gesellschaft  ermittelt.

Für das Sondervermögen Pioneer Investments Euro Geldmarkt 

Plus hat die CACEIS Bank Deutschland GmbH, München, 

Lilientalallee 34–36, das Amt der Depotbank übernommen. 

Die Depotbank ist Kreditinstitut nach deutschem Recht. 

Ihre Haupttätigkeiten sind das Clearing & Custody-Geschäft  

sowie das Depotbankgeschäft .

Sondervermögen
Das Sondervermögen Pioneer Investments Euro Geldmarkt 

Plus wurde am 1. August 1996 für unbestimmte Dauer aufge-

legt. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des 

Sondervermögens entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als 

Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Anteilklassen
Das Sondervermögen kann aus verschiedenen Anteilklassen 

bestehen, das heißt die ausgegebenen Anteile können unter-

schiedliche Rechte verbriefen, je nachdem zu welcher Klasse 

sie gehören. Es existieren derzeit keine Anteilklassen.

Die Anteilklassen können sich hinsichtlich der Ertragsverwen-

dung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteil werts 

einschließlich des Einsatzes von Währungssiche rungs -

geschäft en, der Verwaltungsvergütung, der Mindestan-

lage summe bzw. einer Kombination dieser Merkmale 

unter scheiden. Eine Beschreibung der unterschiedlichen 

Aus  gestaltungen wird in dem bei Aufl age der jeweiligen 

Anteilklasse gültigen Prospekt in den Abschnitten „Derivate“, 

„Ausgabe von Anteilen“, „Ausgabeaufschlag“, „Verwaltungs- 

und sonstige Kosten“ oder „Regeln für die Ermittlung und 

Verwendung der Erträge“ enthalten sein.

Aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung kann das 

wirtschaft liche Ergebnis, das der Anleger mit seinem Invest-

ment in das Sondervermögen erzielt, variieren, je nachdem, 

zu welcher Anteilklasse die von ihm erworbenen Anteile 

gehören. Das gilt sowohl für die Rendite, die der Anleger vor 

Steuern erzielt, als auch für die Rendite nach Steuern.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheit-

lich für das ganze Sondervermögen zulässig, er kann nicht 

für einzelne Anteilklassen oder Gruppen von Anteilklassen 

erfolgen.

Eine Ausnahme bilden Währungskurssicherungsgeschäft e, 

deren Ergebnis bestimmten Anteilklassen zugeordnet wird, 

und die für die anderen Anteilklassen keine Auswirkungen 

auf die Anteilwertentwicklung haben. Nähere Erläuterungen 

hierzu fi nden Sie auf Seite 8 unter „Währungsgesicherte 

Anteilklassen“.

Gemäß §16 Abs. 2 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ 

des Sondervermögens können künft ig jederzeit Anteilklassen 

gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwen-

dung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwerts 

einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsge-

schäft en, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlage-

summe bzw. einer Kombination dieser Merkmale von den 

bestehenden Anteilklassen unterscheiden. Die Rechte der 

Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklassen erworben 

haben, bleiben davon jedoch unberührt. Mit den Kosten, die 

anlässlich der Einführung einer neuen Anteilklasse anfallen, 

dürfen ausschließlich die Anleger dieser neuen Anteilklasse 

belastet werden.
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Fondsangebot

Die Gesellschaft  bietet Ihnen professionelles Management 

für Ihre Kapitalanlagen in der Form unterschiedlicher 

Wertpapierfonds. Als eine interessante Anlagemöglichkeit 

stellen wir Ihnen einen thesaurierenden Geldmarktfonds vor: 

Pioneer Investments Euro Geldmarkt Plus.

Anlageziele
Das Sondervermögen strebt als Anlageziel die Erwirtschaf-

tung einer möglichst hohen Verzinsung von Geldmarktanla-

gen sowie Kursgewinne bei Anlagen in verzinslichen Wertpa-

pieren zum Zweck einer attraktiven Wertentwicklung für den 

Anleger bei niedriger Kostenbelastung und Ausschöpfung 

des Zinseszinseff ekts an.

Anlagegrundsätze
Die Gesellschaft  darf für das Sondervermögen folgende 

Vermögensgegenstände erwerben:

→ Geldmarktinstrumente gemäß §48 InvG,

→ Bankguthaben gemäß §49 InvG,

→ Investmentanteile gemäß §50 InvG, die mindestens zu 85 

in Geldmarktinstrumente gemäß §48 InvG anlegen und/

oder Bankguthaben halten dürfen und/oder in andere 

Geldmarktfonds anlegen,

→ Derivate gemäß §51 InvG,

→ Sonstige Anlageinstrumente gemäß §52 Nummern 2. 

und 4. InvG.

Wertpapiere gemäß §47 InvG dürfen nicht erworben werden.

Anlageinstrumente im Einzelnen
Geldmarktinstrumente
Das Sondervermögen wird zu mindestens 85 in Geldmarkt-

instrumenten, Bankguthaben und Geldmarktfondsanteilen 

angelegt.

Geldmarktinstrumente sind Instrumente, die üblicherweise 

auf dem Geldmarkt gehandelt werden sowie verzinsliche 

Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für das 

Sondervermögen eine Laufzeit bzw. Restlaufzeit von höchs-

tens zwölf Monaten haben. Sofern ihre Laufzeit länger als 

zwölf Monate ist, muss ihre Verzinsung regelmäßig, min-

destens einmal in zwölf Monaten, marktgerecht angepasst 

werden.

Für das Sondervermögen dürfen Geldmarktinstrumente 

folgender Aussteller erworben werden:

1. vom Bund, einem Sondervermögen des Bundes, einem 

Land, einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 

oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaft sraum,

2. von einer anderen inländischen Gebietskörperschaft  oder 

einer Regionalregierung oder örtlichen Gebietskörperschaft  

eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union oder 

eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Euro-

päischen Wirtschaft sraum,

3. von der Europäischen Union oder einem Staat, der Mit-

glied der Organisation für wirtschaft liche Zusammenarbeit 

und Entwicklung ist,

4. von einer Zentralbank eines Mitgliedstaats der Europä-

ischen Union oder eines Vertragsstaats des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaft sraum, der Europäischen 

Zentralbank oder der Europäischen Investitionsbank,

5. von einer internationalen Organisation, der auch die Bun-

desrepublik Deutschland als Vollmitglied angehört,

6. von einem Unternehmen, dessen Wertpapiere an einer 

inländischen oder ausländischen Börse zum amtlichen Markt 

oder organisierten Markt zugelassen sind,

7. von einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat 

der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat 

des Abkommens über den Europäischen Wirtschaft sraum 

oder von einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Drittstaat, 

dessen Aufsichtsbestimmungen nach Auff assung der Bun-

desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht denjenigen des 

Gemeinschaft srechts gleichwertig sind,

8. von einem Unternehmen, dessen Eigenkapital mindestens 

10 Mio. EUR beträgt und das seinen Jahresabschluss nach den 

Vorschrift en der Vierten Richtlinie 78/660/EWG des Rats 

vom 25. Juli 1978 über den Jahresabschluss von Gesellschaft en 

bestimmter Rechtsformen, zuletzt geändert durch die Richt-

linie 2003/51/EG des Europäischen Parlaments und des Rats 

vom 18. Juli 2003 erstellt,

9. von einem Konzernunternehmen im Sinne des §18 des 

Aktiengesetzes, wenn ein anderes Unternehmen desselben 

Konzerns, das die Anforderungen der Nummer 6, 7 oder 8 

erfüllt, für die Verzinsung und Rückzahlung dieser Geld-
marktinstrumente die Gewährleistung übernommen hat,

10. von einem Rechtsträger, dessen Geschäft sbetrieb da rauf 

gerichtet ist, wertpapiermäßig unterlegte Verbindlichkeiten 

im Markt zu platzieren, sofern der Rechtsträger über Kre -

dit linien eines Kreditinstituts zur Liquiditätssicherung 

verfügt.

Für sämtliche genannten Geldmarktinstrumente muss ein 

ausreichender Einlagen- und Anlegerschutz bestehen, z.B. in 

Form eines Investmentgrade-Ratings. Als „Investmentgrade“ 

bezeichnet man eine Benotung mit „BBB“ bzw. „Baa“ oder 

besser im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung durch eine 

Ratingagentur. Die Kapitalanlagegesellschaft  darf für Rech-

nung des Sondervermögens auch Geldmarktinstrumente 

erwerben, für deren Verzinsung und Rückzahlung einer der 

in den vorgenannten Nr. 1 bis 5 oder Nr. 7 bezeichneten Aus-

steller die Gewährleistung übernommen hat.

Anlagegrenzen für Geldmarktinstrumente
Die Gesellschaft  darf in Geldmarktinstrumente desselben 

Ausstellers (Schuldners) bis zu 10 des Sondervermögens 

anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der Geldmarktinstru-

mente dieser Aussteller (Schuldner) 40 des Sondervermö-

gens nicht übersteigen. Darüber hinaus dürfen lediglich 5 

des Sondervermögens in Geldmarktinstrumente desselben 

Ausstellers angelegt werden.

Die Gesellschaft  darf in solche Schuldverschreibungen und 

Schuldscheindarlehen, die vom Bund, einem Land, den Euro-

päischen Gemeinschaft en, einem Mitgliedstaat der Europä-

ischen Union, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaft sraum oder einem anderen 

Staat, der Mitglied der Organisation für wirtschaft liche 

Zusam menarbeit und Entwicklung ist, ausgegeben oder 

garan tiert worden sind, jeweils bis zu 35 des Wertes des 

Sondervermögens anlegen. In Pfandbriefen und Kommunal-

schuldverschreibungen sowie Schuldverschreibungen, die 

von Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Euro -

päischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaft sraum
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ausgegeben worden sind, darf die Gesellschaft  jeweils bis zu

25 des Wertes des Sondervermögens anlegen, wenn die Kre-

ditinstitute aufgrund gesetzlicher Vorschrift en zum Schutz

der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen

öff entlichen Aufsicht unterliegen und die mit der Ausgabe

der Schuldverschreibungen aufgenommenen Mittel nach den

gesetzlichen Vorschrift en in Vermögenswerten angelegt wer-

den, die während der gesamten Laufzeit der Schuldverschrei-

bungen die sich aus ihnen ergebenden Verbindlichkeiten

ausreichend decken und die bei einem Ausfall des Ausstellers

vorrangig für die fällig werdenden Rückzahlungen und die

Zahlung der Zinsen bestimmt sind. Die vorgenannten 

Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen werden 

bei der Anwendung der oben genannten Grenzen von 40 

nicht berücksichtigt.

Die in diesem Abschnitt genannten Grenzen dürfen abwei-

chend von der Regelung in nachfolgendem Absatz nicht 

kumuliert werden.

Die Gesellschaft  darf für ein Sondervermögen bei ein und 

derselben Einrichtung nur bis zu 20 des Wertes des Sonder-

vermögens in eine Kombination der folgenden Vermögensge-

genstände anlegen:

→ von dieser Einrichtung begebene Geldmarktinstrumente,

→ Bankguthaben bei dieser Einrichtung,

→ von dieser Einrichtung erworbene Derivate, die nicht zum 

Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen 

organisierten Markt einbezogen sind.

Die jeweiligen Einzelobergrenzen bleiben unberührt.

Bis zu 100 des Wertes des Sondervermögens dürfen in Geld  -

marktinstrumenten nach Maßgabe des §6 der „Allgemeinen 

Vertragsbedingungen“ angelegt werden. Die in Pension 

ge nommenen Geldmarktinstrumente sind auf die Anlage-

grenzen des §60 Abs. 1 und 2 InvG anzurechnen.

Die Anrechnungsbeträge von Geldmarktinstrumenten eines 

Emittenten auf die vorstehend genannten Grenzen können 

durch den Einsatz von marktgegenläufi gen Derivaten, welche 

Geldmarktinstrumente desselben Emittenten zum Basiswert 

haben, reduziert werden. Das bedeutet, dass für Rechnung 

des Sondervermögens auch über die vorgenannten Grenzen 

hinaus Geldmarktinstrumente eines Ausstellers erworben 

werden dürfen, wenn das dadurch gesteigerte Ausstellerrisiko 

durch Absicherungsgeschäft e wieder gesenkt wird.

Die Gesellschaft  darf in Geldmarktinstrumenten, bei denen 

dasselbe Unternehmen Aussteller ist oder die Gewährleistung 

übernommen hat, nur bis zu 5 des Wertes des Sonderver-

mögens anlegen. Insgesamt dürfen in solche Geldmarktin s-

trumente nur bis zu 20 des Wertes des Sondervermögens 

angelegt werden. Beträgt das Eigenkapital des Unternehmens 

weniger als 25 Mio. EUR, oder genügt das Unternehmen 

nicht den Anforderungen des §48 Investmentgesetz, so dür-

fen nur bis zu 2 des Wertes des Sondervermögens angelegt 

werden.

Bis zu 10 des Wertes des Sondervermögens darf die Gesell-

schaft  insgesamt anlegen in

→ Geldmarktinstrumenten von Ausstellern, die nicht den 

Anforderungen des §48 genügen,

→ Schuldscheindarlehen, die nach dem Erwerb für das Son-

  dervermögen mindestens zweimal abgetreten werden 

können und gewährt wurden:

a) dem Bund, einem Sondervermögen des Bundes, einem 

Land, den Europäischen Gemeinschaft en oder einem 

Staat, der Mitglied der Organisation für wirtschaft liche 

Zusammenarbeit und Entwicklung ist,

b) einer anderen inländischen Gebietskörperschaft  oder 

einer Regionalregierung oder örtlichen Gebietskörper-

schaft  eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen 

Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkom-

mens über den Europäischen Wirtschaft sraum, für die 

nach Artikel 44 der Richtlinie 2000/12/EG des Europä-

ischen Parlaments und des Rats vom 20. März 2000 über 

die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kredit-

institute die Gewichtung Null bekannt gegeben worden 

ist,

c) sonstigen Körperschaft en oder Anstalten des öff ent-

lichen Rechts mit Sitz im Inland oder in einem anderen 

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 

anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-

päischen Wirtschaft sraum,

d) Unternehmen, die Wertpapiere ausgegeben haben, die 

an einer inländischen oder ausländischen Börse zum 

amtlichen Markt zugelassen sind, oder

e) anderen Schuldnern, sofern eine der in Buchstabe a) 

bis c) bezeichneten Stellen die Gewährleistung für die 

Verzinsung und Rückzahlung übernommen hat.

Die Schuldscheindarlehen dürfen im Zeitpunkt ihres Erwerbs 

eine Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten haben oder 

die Verzinsung muss nach ihren Ausgabebedingungen wäh-

rend der gesamten Laufzeit regelmäßig, mindestens aber 

einmal in zwölf Monaten, marktgerecht angepasst werden.

Bankguthaben
Bis zu 100 des Wertes des Sondervermögens dürfen in 

Bankguthaben angelegt werden, die eine Laufzeit von höchs-

tens zwölf Monaten haben. Diese Guthaben sind auf Sperr-

konten bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitglied-

staat der Europäischen Union oder des Abkommens über 

den Europäischen Wirtschaft sraum zu unterhalten. Nach 

Maßgabe der „Besonderen Vertragsbedingungen“ können 

sie auch bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Drittstaat 

unterhalten werden.

Die Gesellschaft  darf nur bis zu 20 des Wertes des Son-

dervermögens in Bankguthaben bei je einem Kreditinstitut 

anlegen.

Hierbei sind Beträge, die die Gesellschaft  als Pensionsnehmer 

gezahlt hat, anzurechnen.

Investmentanteile
Die Gesellschaft  darf bis zu 10 des Wertes des Sonderver-

mögens in Anteilen an anderen Sondervermögen, die min-

destens zu 85 in Geldmarktinstrumente gemäß §48 InvG 

anlegen und/oder Bankguthaben halten dürfen und/oder in 

andere Geldmarktfonds anlegen, investieren. Diese anderen 

Sondervermögen dürfen nach ihren Vertragsbedingungen 

höchstens bis zu 10 in Anteile an anderen Sondervermögen 

investieren. Es können Anteile an inländischen richtlinien-

konformen und nicht richtlinienkonformen Sondervermögen 

erworben werden sowie richtlinienkonforme EG-Invest-

mentanteile und andere ausländische Investmentanteile. Die 

Anteile müssen täglich zurückgegeben werden dürfen.
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In Anteilen an einem einzigen Investmentvermögen dürfen 

nur bis zu 10 des Wertes des Sondervermögens angelegt 

werden. In nicht richtlinienkonforme Investmentvermögen 

dürfen insgesamt nur bis zu 10 des Wertes des Sonderver-

mögens angelegt werden.

Die Gesellschaft  darf für Rechnung des Sondervermögens 

nicht mehr als 25 der ausgegebenen Anteile eines anderen 

Investmentvermögens erwerben. Die in Pension genom-

menen Investmentanteile sind auf die Anlagegrenzen der 

§§61 und 64 Absatz 3 InvG anzurechnen.

Derivate
Die Gesellschaft  darf ausschließlich die folgenden Grund-

formen von Derivaten oder Kombinationen aus diesen 

Derivaten oder Kombinationen aus anderen Vermögensge-

genständen, die für das Sondervermögen erworben werden 

dürfen, mit diesen Derivaten im Sondervermögen einsetzen:

a) Terminkontrakte auf Geldmarktinstrumente, sonstige 

Anlageinstrumente, anerkannte Finanzindizes, Zinssätze, 

Wechselkurse oder Währungen,

b) Optionen oder Optionsscheine auf, Geldmarktinstru-

mente, sonstige Anlageinstrumente, anerkannte Finanzin-

dizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen und auf 

Terminkontrakte nach Buchstabe a), wenn 

→ eine Ausübung entweder während der gesamten Laufzeit 

oder zum Ende der Laufzeit möglich ist, und

→ der Optionswert ein Bruchteil oder ein Vielfaches der 

Diff erenz zwischen Basispreis und Marktpreis des Basis-

werts ist und null wird, wenn die Diff erenz das andere 

Vorzeichen hat;

c) Zins-Swaps, Währungs-Swaps oder Zins-Währungs-Swaps,

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie die unter 

Buchstabe b) beschriebenen Eigenschaft en aufweisen 

(Swaptions),

e) Credit-Default-Swaps, sofern sie ausschließlich und nach-

vollziehbar der Absicherung des Kreditrisikos von genau 

zuordenbaren Vermögensgegenständen des Sondervermö-

gens dienen.

f) Terminkontrakte, Optionen oder Optionsscheine auf 

Investmentanteile gemäß §50 InvG und Schuldscheindar-

lehen gemäß §52 Nr. 4 InvG sowie Credit-Default-Swaps 

auf Schuldscheindarlehen gemäß §52 Nr. 4 InvG dürfen 

nicht abgeschlossen werden.

Die vorstehenden Finanzinstrumente können selbstständiger 

Vermögensgegenstand sein, aber auch Bestandteil von Ver-

mögensgegenständen.

Die Kapitalanlagegesellschaft  darf für das Sondervermögen 

Geschäft e mit Derivaten zu Absicherungszwecken, zur effi  -

zienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatz-

erträgen tätigen. Dadurch kann sich das Verlustrisiko des 

Sondervermögens zumindest zeitweise erhöhen.

Durch den Einsatz von Derivaten darf das Marktrisiko-

potenzial des Sondervermögens verdoppelt werden. Unter 

dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus 

der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das 

Sondervermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Markt-

risikopotenzials für den Einsatz der Derivate wendet die 

Gesellschaft  den einfachen Ansatz im Sinne der Derivate-

Verordnung an.

Terminkontrakte
Die Gesellschaft  darf für Rechnung des Sondervermögens im 

Rahmen der Anlagegrundsätze Terminkontrakte auf für das 

Sondervermögen erwerbbare Geldmarktinstrumente sowie 

auf anerkannte Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder 

Währungen abschließen. Terminkontrakte sind für beide 

Vertragspartner unbedingt verpfl ichtende Vereinbarungen, 

zu einem bestimmten Zeitpunkt, dem Fälligkeitsdatum, oder 

innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, eine bestimmte 

Menge eines bestimmten Basiswerts zu einem im Voraus 

bestimmten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen.

Optionsgeschäfte
Die Gesellschaft  darf für Rechnung des Sondervermögens im 

Rahmen der Anlagegrundsätze Kaufoptionen und Ver kaufs-

optionen auf Geldmarktinstrumente sowie auf anerkannte 

Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen kau-

fen und verkaufen sowie mit Optionsscheinen handeln. Opti-

onsgeschäft e beinhalten, dass einem Dritten gegen Entgelt 

(Optionsprämie) das Recht eingeräumt wird, während einer 

bestimmten Zeit oder am Ende eines bestimmten Zeitraumes 

zu einem von vornherein vereinbarten Preis (Basispreis) die 

Lieferung oder die Abnahme von Vermögensgegenständen 

oder die Zahlung eines Diff erenzbetrags zu verlangen, oder 

auch entsprechende Optionsrechte zu erwerben. Die Opti-

onen oder Optionsscheine müssen eine Ausübung während 

der gesamten Laufzeit oder zum Ende der Laufzeit vorsehen. 

Zudem muss der Optionswert zum Ausübungszeitpunkt ein 

Bruchteil oder ein Vielfaches der Diff erenz zwischen Basis-

preis und Marktpreis des Basiswerts darstellen und null 

werden, wenn die Diff erenz das andere Vorzeichen hat.

Swaps
Die Gesellschaft  darf für Rechnung des Sondervermögens im 

Rahmen der Anlagegrundsätze Zins-Swaps, Währungs-Swaps 

und Zins-Währungs-Swaps abschließen. Swaps sind Tausch-

verträge, bei denen die dem Geschäft  zugrunde liegenden 

Vermögensgegenstände oder Risiken zwischen den Vertrags-

partnern ausgetauscht werden.

Swaptions
Swaptions sind Optionen auf Swaps. Für Rechnung dieses 

Sondervermögens dürfen nur solche Swaptions erworben 

werden, die sich aus den oben beschriebenen Optionen und 

Swaps zusammensetzen. Eine Swaption ist das Recht, nicht 

aber die Verpfl ichtung, zu einem bestimmten Zeitpunkt 

oder innerhalb einer bestimmten Frist in einen hinsichtlich 

der Konditionen genau spezifi zierten Swap einzutreten. Im 

 Übrigen gelten die im Zusammenhang mit Optionsgeschäf-

ten dargestellten Grundsätze.

Credit-Default-Swaps
Credit-Default-Swaps sind Kreditderivate, die es ermögli-

chen, ein potenzielles Kreditausfallvolumen auf andere zu 

übertragen. Im Gegenzug zur Übernahme des Kreditausfall-

risikos zahlt der Verkäufer des Risikos eine Prämie an seinen 

Vertragspartner. Die Gesellschaft  darf für das Sonderver-

mögen nur einfache, standardisierte Credit-Default-Swaps 

erwerben, die zur Absicherung einzelner Kreditrisiken im 

Sondervermögen eingesetzt werden.

Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Swaps entsprechend.
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In Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente
Die Gesellschaft  kann die vorstehend beschriebenen Finanz-

instrumente auch erwerben, wenn diese in Wertpapieren 

verbrieft  sind. Dabei können die Geschäft e, die Finanzinstru-

mente zum Gegenstand haben, auch nur teilweise in Wert-

papieren enthalten sein (z.B. Optionsanleihen). Die Aussagen 

zu Chancen und Risiken gelten für solche verbrieft en Finanz-

instrumente entsprechend, jedoch mit der Maßgabe, dass 

das Verlustrisiko bei verbrieft en Finanzinstrumenten auf den 

Wert des Wertpapiers beschränkt ist.

OTC-Derivatgeschäfte
Die Gesellschaft  darf sowohl Derivatgeschäft e tätigen, die an 

einer Börse zum Handel zugelassen oder in einen anderen 

organisierten Markt einbezogen sind, als auch sogenannte 

Over-the-Counter-Geschäft e (OTC).

Derivatgeschäft e, die nicht zum Handel an einer Börse zuge-

lassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen 

sind, darf die Gesellschaft  nur mit geeigneten Kreditinstituten 

oder Finanzdienstleistungsinstituten auf der Basis standardi-

sierter Rahmenverträge tätigen. Bei außerbörslich gehandel-

ten Derivaten wird das Kontrahentenrisiko bezüglich eines 

Vertragspartners auf 5 des Wertes des Sondervermögens 

beschränkt. Ist der Vertragspartner ein Kreditinstitut mit Sitz 

in der Europäischen Union, dem Europäischen Wirtschaft s-

raum oder einem Drittstaat mit vergleichbarem Aufsichtsni-

veau, so darf das Kontrahentenrisiko bis zu 10 des Wertes 

des Sondervermögens betragen. Außerbörslich gehandelte 

Derivatgeschäft e, die mit einer zentralen Clearingstelle einer 

Börse oder eines anderen organisierten Marktes als Vertrags-

partner abgeschlossen werden, werden auf die Kontrahenten-

grenzen nicht angerechnet, wenn die Derivate einer täglichen 

Bewertung zu Marktkursen mit täglichem Margin-Ausgleich 

unterliegen.

Währungsgesicherte Anteilklassen
Die Kapitalanlagegesellschaft  kann für Rechnung des Sonder-

vermögens Derivatgeschäft e zur Währungskurssicherung 

abschließen, die sich ausschließlich zugunsten einer mög-

lichen währungsgesicherten Anteilklasse auswirken. Da für 

das Sondervermögen auch Vermögensgegenstände erworben 

werden dürfen, die nicht auf die Währung(en) lauten, in der/

denen diese Anteilklassen denominiert sind, können solche 

Absicherungsgeschäft e bei Währungskursschwankungen 

Anteilwertverluste in diesen Anteilklassen vermeiden bzw. 

verringern. Für die übrigen Anteilklassen haben diese Absi-

cherungsgeschäft e keinen Einfl uss auf die Anteilwertentwick-

lung.

Darlehensgeschäfte
Die im Sondervermögen vorhandenen Vermögensgegen-

stände können darlehensweise gegen marktgerechtes Entgelt 

an Dritte übertragen werden. Werden die Vermögensge-

genstände auf unbestimmte Zeit übertragen, so hat die 

Gesellschaft  eine jederzeitige Kündigungsmöglichkeit. Es 

muss vertraglich vereinbart werden, dass nach Beendigung 

der Darlehenslaufzeit dem Sondervermögen Vermögensge-

genstände gleicher Art, Güte und Menge zurückübertragen 

werden. Voraussetzung für die darlehensweise Übertragung 

von Vermögensgegenständen ist, dass dem Sondervermögen 

ausreichende Sicherheiten gewährt werden. Hierzu können 

Guthaben abgetreten oder verpfändet bzw. Wertpapiere über-

eignet oder verpfändet werden. Die Erträge aus Sicherheiten 

stehen dem Sondervermögen zu.

Der Darlehensnehmer ist außerdem verpfl ichtet, die Zinsen 

aus darlehensweise erhaltenen Wertpapieren bei Fälligkeit 

an die Depotbank für Rechnung des Sondervermögens zu 

zahlen. Werden Wertpapiere befristet verliehen, so ist dies 

auf 15 des Wertes des Sondervermögens beschränkt. Alle an 

einen Darlehensnehmer übertragenen Wertpapiere dürfen 

10 des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigen.

Gelddarlehen darf die Kapitalanlagegesellschaft  Dritten für 

Rechnung des Sondervermögens nicht gewähren.

Pensionsgeschäfte
Die Gesellschaft  darf für Rechnung des Sondervermögens 

Wertpapierpensionsgeschäft e mit Kreditinstituten und 

Finanzdienstleistungsinstituten mit einer Höchstlaufzeit 

von zwölf Monaten abschließen. Pensionsgeschäft e sind 

nur in Form sogenannter echter Pensionsgeschäft e zulässig. 

Dabei übernimmt der Pensionsnehmer die Verpfl ichtung, 

die Vermögensgegenstände zu einem bestimmten oder vom 

Pensionsgeber zu bestimmenden Zeitpunkt zurückzuüber-

tragen.

Kreditaufnahme
Die Aufnahme von kurzfristigen Krediten für gemeinschaft -

liche Rechnung der Anleger ist bis zu 10 des Wertes des 

Sondervermögens zulässig, sofern die Bedingungen der 

Kreditaufnahme marktüblich sind und die Depotbank der 

Kreditaufnahme zustimmt.
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Bewertung, Wertentwicklung, Risikohinweise

Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung
An einer Börse zugelassene/in organisiertem Markt 
gehandelte Vermögensgegenstände
Vermögensgegenstände, die an Börsen amtlich notiert sind 

oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind 

sowie Bezugsrechte für das Sondervermögen werden zum 

jeweiligen Kurswert bewertet, sofern nachfolgend unter 

„Besondere Bewertungsregeln“ nicht anders angegeben.

Nicht an Börsen notierte oder in organisierten 
Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder 
Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs
Vermögensgegenstände, die weder an Börsen notiert sind 

noch in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind 

oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu 

dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger 

Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter 

Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ange-

messen ist, sofern nachfolgend unter „Besondere Bewer-

tungsregeln“ nicht anders angegeben.

Besondere Bewertungsregeln für einzelne 
Vermögensgegenstände
Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für 

vergleichbare Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und 

gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer 

Aussteller mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung, 

erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der 

geringeren Veräußerbarkeit, herangezogen.

Geldmarktinstrumente
Bei den im Sondervermögen befi ndlichen Geldmarktin s-

trumenten werden Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie 

Aufwendungen (z.B. Verwaltungsvergütung, Depotbankver-

gütung, Prüfungskosten, Kosten der Veröff entlichung etc.) bis 

einschließlich des Tages vor dem Valutatag berücksichtigt.

Derivate
Optionsrechte und Terminkontrakte
Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte 

und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten 

Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen 

oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen 

sind, werden zu den jeweils zuletzt festgestellten Kursen 

bewertet.

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus 

für Rechnung des Sondervermögens verkauft en Termin-

kontrakten. Die zulasten des Sondervermögens geleisteten 

Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag 

festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste 

zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet.

Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile und Darlehen
Bankguthaben werden grundsätzlich zum Nennwert an ge-

setzt.

Festgelder werden zum Renditekurs bewertet, sofern das 

Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der 

Kündigung zum Renditekurs erfolgt. Investmentanteile wer-

den zum Rücknahmepreis angesetzt.

Für die Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäft en 

ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen 

Vermögensgegenstände maßgebend.

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände
Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände 

werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings 

der Reuters AG um 10.00 Uhr ermittelten Devisenkurs der 

Währung in Euro taggleich umgerechnet.

Wertentwicklung
Aktuelle Angaben zur Wertentwicklung können den Jahres- 

und Halbjahresberichten des Sondervermögens sowie der 

Homepage der Gesellschaft  unter www.pioneerinvestments.de 

entnommen werden.

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)
6 Monate –16,41%
1 Jahr –29,85%
3 Jahre –31,68%
5 Jahre –28,64%
Seit Aufl age –8,69%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. –0,71%

 Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabe- 
 aufschlags

 Stand: Mai 2009

Die historische Wertentwicklung des Sondervermögens 

ermöglicht keine Prognose für die zukünft ige Wertentwicklung.

Risikohinweise
Allgemeines
Die Vermögensgegenstände, in die die Kapitalanlagegesell-

schaft  für Rechnung des Sondervermögens investiert, ent-

halten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. 

So können Wertverluste auft reten, indem der Marktwert 

der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis 

fällt. Veräußert der Anleger Anteile des Sondervermögens 

zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Sonder-

vermögen befi ndlichen Vermögensgegenstände gegenüber 

dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält 

er das von ihm in das Sondervermögen investierte Geld 

nicht vollständig zurück. Obwohl jedes Sondervermögen 

stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert 

werden. Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte 

Summe beschränkt. Eine Nachschusspfl icht über das vom 

Anleger investierte Geld hinaus besteht nicht.

Auch die grundsätzlich auf Risikoverminderung angelegte 

Strategie des Fonds kann natürlich die Auswirkungen 

allgemeiner Kursrückgänge auf den Wert der Anteile nicht 

ausschließen. Den Anlagechancen von Pioneer Investments 

Euro Geldmarkt Plus stehen also die allgemeinen Markt-

risiken sowie die besonderen Risiken aus dem Erwerb von 

Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben und Geldmarkt-

fonds, deren gemeinsames Merkmal die Kurzläufi gkeit ist, 

gegenüber.
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Die Reihenfolge der in diesem Abschnitt aufgeführten Risi-

ken stellt keine Gewichtung dar. Die aufgeführten Risiken

können unterschiedliche Auswirkungen auf das Sonderver-

mögen haben.

Marktrisiko
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten 

hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte 

ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirt-

schaft  sowie den wirtschaft lichen und politischen Rahmen-

bedingungen in den jeweiligen Ländern beeinfl usst wird. 

Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer 

Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, 

Meinun gen und Gerüchte einwirken.

Sogenannte „Herdeneff ekte“ können die Märkte derart aufwir-

beln, dass eine Sicherheitenverwertung oder die Liquidität einer 

Anlage oder ihre Fungibilität in Frage gestellt sein könnte.

Änderung der Anlagestrategie
Durch eine Änderung der Anlagestrategie innerhalb des für 

das richtlinienkonforme Sondervermögen zulässigen Anlage-

spektrums kann sich das mit dem Sondervermögen verbun-

dene Risiko inhaltlich verändern.

Konzentrationsrisiko
Weitere Risiken können dadurch entstehen, dass eine Kon-

zentration der Anlage in bestimmte Vermögensgegenstände 

oder Märkte erfolgt. Dann ist das Sondervermögen von der 

Entwicklung dieser Vermögensgegenstände oder Märkte 

besonders stark abhängig.

Abwicklungsrisiko
Insbesondere bei der Investition in nicht notierte Wertpapiere 

besteht das Risiko, dass die Abwicklung durch ein Transfer-

system aufgrund einer verzögerten oder nicht vereinbarungs-

gemäßen Zahlung oder Lieferung nicht erwartungs gemäß 

ausgeführt wird.

Liquiditätsrisiko
Für den Fonds dürfen auch Vermögensgegenstände erworben 

werden, die nicht zum amtlichen Markt an einer Börse zuge-

lassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind. 

Der Erwerb derartiger Vermögensgegenstände ist mit der 

Gefahr verbunden, dass es insbesondere zu Problemen bei 

der Weiterveräußerung der Vermögensgegenstände an Dritte 

kommen kann.

Adressenausfallrisiko
Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten 

können Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das 

Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen 

Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben den 

allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs 

eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger Auswahl 

der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. 

Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei 

eines gegenseitigen Vertrags, mit der eigenen Forderung 

teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Ver-

träge, die für Rechnung eines Sondervermögens geschlossen 

werden.

Länder- oder Transferrisiko
Vom Länderrisiko spricht man, wenn ein ausländischer 

Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlender Trans-

ferfähigkeit oder -bereitschaft  seines Sitzlandes Leis tungen 

nicht fristgerecht, oder überhaupt nicht erbringen kann. 

So können z.B. Zahlungen, auf die das Sondervermögen 

Anspruch hat, ausbleiben, oder in einer Währung erfolgen, 

die aufgrund von Devisenbeschränkungen nicht mehr kon-

vertierbar ist.

Währungsrisiko
Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen 

Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, 

erhält das Sondervermögen die Erträge, Rückzahlungen und 

Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt 

der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so 

reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

Verwahrrisiko
Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbe-

sondere im Ausland ist ein Verlustrisiko verbunden, das aus 

Insolvenz, Sorgfaltspfl ichtverletzungen oder missbräuch-

lichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers 

resultieren kann.

Infl ationsrisiko
Die Infl ation beinhaltet ein Abwertungsrisiko für alle Ver-

mögensgegenstände.

Rechtliches und steuerliches Risiko
Die rechtliche und steuerliche Behandlung von Fonds kann 

sich in unabsehbarer und nicht beeinfl ussbarer Weise ändern. 

Eine Änderung fehlerhaft  festgestellter Besteuerungsgrund-

lagen des Fonds für vorangegangene Geschäft sjahre (z.B. auf-

grund von steuerlichen Außenprüfungen) kann für den Fall 

einer für den Anleger steuerlich grundsätzlich nachteiligen 

Korrektur zur Folge haben, dass der Anleger die Steuerlast 

aus der Korrektur für vorangegangene Geschäft sjahre zu 

tragen hat, obwohl er unter Umständen zu diesem Zeitpunkt 

nicht in dem Sondervermögen investiert war. Umgekehrt 

kann für den Anleger der Fall eintreten, dass ihm eine steu-

erlich grundsätzlich vorteilhaft e Korrektur für das aktuelle 

und für vorangegangene Geschäft sjahre, in denen er an dem 

Sondervermögen beteiligt war, durch die Rückgabe oder 

Veräußerung der Anteile vor Umsetzung der entsprechenden 

Korrektur nicht mehr zugutekommt.

Zudem kann eine Korrektur von Steuerdaten dazu führen, 

dass steuerpfl ichtige Erträge bzw. steuerliche Vorteile in 

einem anderen als eigentlich zutreff enden Veranlagungszeit-

raum tatsächlich steuerlich veranlagt werden und sich dies 

beim einzelnen Anleger negativ auswirkt.

Änderung der Vertragsbedingungen; 
Aufl ösung oder Verschmelzung
Die Gesellschaft  behält sich in den Vertragsbedingungen für 

das Sondervermögen das Recht vor, die Vertragsbedingungen 

zu ändern (siehe hierzu auch „Grundlagen“). Ferner ist es ihr 

gemäß den Vertragsbedingungen möglich, das Sonderver-

mögen ganz aufzulösen, oder es mit einem anderen, ebenfalls 
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von ihr verwalteten Sondervermögen zu verschmelzen. Für 

den Anleger besteht daher das Risiko, dass er die von ihm 

geplante Haltedauer nicht realisieren kann.

Risiko der Rücknahmeaussetzung
Die Anleger können grundsätzlich von der Gesellschaft  die 

bewertungstägliche Rücknahme ihrer Anteile verlangen. Die 

Gesellschaft  kann die Rücknahme der Anteile jedoch bei 

 Vorliegen außergewöhnlicher Umstände zeitweilig ausset-

zen und die Anteile erst später zu dem dann gültigen Preis 

zurücknehmen (siehe hierzu im Einzelnen „Aussetzung der 

Rücknahme“). Dieser Preis kann niedriger liegen, als der-

jenige vor Aussetzung der Rücknahme.

Schlüsselpersonenrisiko
Sondervermögen, deren Anlageergebnis in einem bestimmten 

Zeitraum sehr positiv ausfällt, haben diesen Erfolg auch der 

Eignung der handelnden Personen und damit den richtigen 

Entscheidungen ihres Managements zu verdanken. Die per-

sonelle Zusammensetzung des Fondsmanagements kann sich 

jedoch verändern. Neue Entscheidungsträger können dann 

möglicherweise weniger erfolgreich agieren.

Zinsänderungsrisiko
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die 

Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, 

das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, 

ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen 

zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der 

festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Markt-

zins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese 

Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des 

festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Markt-

zins entspricht. Diese Kursschwankungen fallen jedoch je 

nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschied-

lich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Lauf-

zeiten haben geringere Kursrisiken als festverzinsliche Wert-

papiere mit längeren Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere 

mit kürzeren Laufzeiten haben demgegenüber in der Regel 

geringere Renditen als festverzinsliche Wertpapiere mit län-

geren Laufzeiten.

Geldmarktinstrumente besitzen aufgrund ihrer kurzen 

Laufzeit von maximal zwölf Monaten tendenziell geringere 

Kursrisiken.

Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften
Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von 

Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken 

verbunden:

→ Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines 

Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wert-

losigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem 

Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das 

Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.

→ Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegen-

geschäft s (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.

→ Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des 

Fondsvermögens stärker beeinfl usst werden, als dies beim 

unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.

→ Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option 

nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte 

nicht wie erwartet entwickeln, sodass die vom Sonderver-

mögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von 

Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen 

zur Abnahme von Vermögenswerten zu einem höheren 

als dem aktuellen Marktpreis, oder zur Lieferung von 

Vermögenswerten zu einem niedrigeren als dem aktuellen 

Marktpreis verpfl ichtet. Das Sondervermögen erleidet 

dann einen Verlust in Höhe der Preisdiff erenz minus der 

eingenommenen Optionsprämie.

→ Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das 

Sondervermögen infolge einer unerwarteten Entwicklung 

des Marktpreises bei Fälligkeit Verluste erleidet.

Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb 
von Investmentanteilen
Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sonderver-

mögen erworben werden, stehen in engem Zusammenhang 

mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen 

Vermögensgegenstände bzw. der von diesen verfolgten 

An lagestrategien. Die genannten Risiken können jedoch 

durch die Streuung der Vermögensanlagen innerhalb der 

Sondervermögen, deren Anteile erworben werden, und durch 

die Streuung innerhalb dieses Sondervermögens reduziert 

werden.

Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unab-

hängig handeln, kann es aber auch vorkommen, dass mehrere 

Zielfonds gleiche, oder einander entgegengesetzte Anlage-

strategien verfolgen. Hierdurch können bestehende Risiken 

kumulieren, und eventuelle Chancen können sich gegen-

einander aufh eben.

Es ist der Gesellschaft  im Regelfall nicht möglich, das Mana ge-

ment der Zielfonds zu kontrollieren. Deren Anlageentschei-

dungen müssen nicht zwingend mit den Annahmen oder 

Erwartungen der Gesellschaft  übereinstimmen.

Der Gesellschaft  wird die aktuelle Zusammensetzung der 

Zielfonds oft mals nicht zeitnah bekannt sein. Entspricht 

die Zusammensetzung nicht ihren Annahmen oder Erwar-

tungen, so kann sie gegebenenfalls erst deutlich verzögert 

reagieren, indem sie Zielfondsanteile zurückgibt.

Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele 

der Anlagestrategie tatsächlich erreicht werden.

Erhöhte Volatilität
Das Sondervermögen kann, je nach seiner aktuellen Zusam-

mensetzung oder des Einsatzes von nach den Vertragsbedin-

gungen zulässigen Anlagetechniken, eine erhöhte Volatilität

aufweisen, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb

kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben

und nach unten unterworfen sein.

Profi l des typischen Anlegers
Der Fonds ist insbesondere für Anleger geeignet, die attrak-

tives Wachstum bzw. attraktive Erträge erwarten. Der Anle-

ger muss bereit und in der Lage sein, Wertschwankungen der 

Anteile und gegebenenfalls einen deutlichen Kapitalverlust 

hinzunehmen. Die Anlagedauer sollte mindestens zwei bis 

fünf Jahre betragen.
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Die Chancen-Risiko-Klasse eines Fonds, und in der Folge 

auch das Profi l des typischen Anlegers, bezieht sich auf die 

Sicht eines Euro-Anlegers und wird grundsätzlich einmal 

jährlich überprüft  und gegebenenfalls aktualisiert. Sie beruht 

auf der durchschnittlichen Volatilität (Schwankungsbreite) 

des Fonds in den vergangenen drei Jahren. Ist der Fonds 

jünger als drei Jahre, wird die durchschnittliche Volatilität der 

Fondsvergleichsgruppe herangezogen. Die kurzfristige Vola-

tilität kann zeitweise über oder unter diesem Durchschnitt 

liegen, insbesondere in Zeiten starker Marktschwankungen.
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Anteile, Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, 
Börsen und Märkte

Anteile
Die Rechte der Anleger werden bei Errichtung des Sonder-

vermögens ausschließlich in Globalurkunden verbrieft . Diese 

Globalurkunden werden bei einer Wertpapiersammelbank 

verwahrt. Ein Anspruch des Anlegers auf Auslieferung ein-

zelner Anteilscheine besteht nicht. Der Erwerb von Anteilen 

ist nur bei Depotverwahrung möglich. Die Anteile lauten 

auf den Inhaber und verbriefen die Ansprüche der Inhaber 

gegenüber der Gesellschaft .

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen
Ausgabe von Anteilen
Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich nicht

beschränkt. Die Anteile können bei den Geschäft s stellen 

der UniCredit/HypoVereinsbank-Gruppe sowie durch 

Vermittlung anderer Kreditinstitute und Finanzdienstleis-

tungsgesellschaft en (siehe Seite 34) erworben werden. Sie 

werden von der Depotbank zum Ausgabepreis ausgegeben, 

der dem Inventarwert

pro Anteil zuzüglich eines Ausgabeaufschlags entspricht.

Die Gesellschaft  behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen

vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Die Mindestanlagesumme für Pioneer Investments Euro

Geldmarkt Plus beträgt 50.000 EUR.

Rücknahme von Anteilen
Die Anleger können grundsätzlich bewertungstäglich 

die Rücknahme von Anteilen verlangen. Rücknahmeauf-

träge sind bei der Depotbank oder dem depotführenden 

Kredit institut des Anlegers zu stellen. Die Gesellschaft  ist 

verpfl ichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahme-

preis, der dem Anteilwert – gegebenenfalls abzüglich eines 

Rücknahme abschlags – entspricht, zurückzunehmen.

Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme
Die Abrechnung erfolgt spätestens an dem auf den Eingang 

des Rücknahmeauft rags folgenden Wertermittlungstag.

Aussetzung der Anteilrücknahme
Die Gesellschaft  kann die Rücknahme der Anteile zeitweilig 

aussetzen, sofern außergewöhnliche Umstände vorliegen, die 

eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der 

Anleger erforderlich erscheinen lassen. Außergewöhnliche 

Umstände liegen zum Beispiel vor, wenn eine Börse, an der 

ein wesentlicher Teil der Wertpapiere des Sondervermögens 

gehandelt wird, außerplanmäßig geschlossen ist, oder wenn 

die Vermögensgegenstände des Sondervermögens nicht 

bewertet werden können.

Der Gesellschaft  bleibt es vorbehalten, die Anteile erst dann 

zu dem dann gültigen Preis zurückzunehmen oder umzutau-

schen, wenn sie unverzüglich, jedoch unter Wahrung der 

Interessen aller Anleger, Vermögensgegenstände des Sonder-

vermögens veräußert hat.

Die Gesellschaft  unterrichtet die Anleger durch Bekanntma-

chung im elektronischen Bundesanzeiger und darüber hinaus 

in hinreichend verbreiteten Wirtschaft s- und Tageszeitungen 

oder auf ihrer Homepage www.pioneerinvestments.de über 

die Aussetzung und die Wiederaufnahme der Rücknahme der 

Anteile.

Börsen und Märkte
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Anteile auch 

an anderen Märkten gehandelt werden.

Der dem Börsenhandel oder Handel in sonstigen Märkten 

zugrunde liegende Marktpreis wird nicht ausschließlich 

durch den Wert der im Sondervermögen gehaltenen Ver-

mögensgegenstände, sondern auch durch Angebot und

Nachfrage bestimmt. Daher kann dieser Marktpreis von 

dem ermittelten Anteilpreis abweichen.
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Ausgabe- und Rücknahmepreise und Kosten

Ausgabe- und Rücknahmepreis
Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahme-

preises für die Anteile ermittelt die Depotbank unter Mit-

wirkung der Gesellschaft  bewertungstäglich den Wert der 

zum Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände 

abzüglich der Verbindlichkeiten (Inventarwert).

Die Division des Inventarwertes durch die Zahl der ausgege-

benen Anteilscheine ergibt den „Anteilwert“.

Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errech-

net, indem die Kosten der Aufl egung neuer Anteilklassen, die 

Ausschüttungen (einschließlich der aus dem Fondsvermögen 

gegebenenfalls abzuführenden Steuern), die Verwaltungs-

vergütung und die Ergebnisse aus Währungskurssicherungs-

geschäft en, die auf eine bestimmte Anteilklasse entfallen, 

gegebenenfalls einschließlich Ertragsausgleich, ausschließlich 

dieser Anteilklasse zugeordnet werden.

Bewertungstage für die Anteile des Sondervermögens sind 

alle Börsentage. An gesetzlichen Feiertagen im Geltungsbe-

reich des Investmentgesetzes, die Börsentage sind, sowie am 

24. und 31. Dezember jeden Jahres können die Kapitalanlage-

gesellschaft  und die Depotbank von einer Ermittlung des 

Wertes absehen. Von einer Anteilpreisermittlung wird derzeit 

an folgenden Feiertagen abgesehen: Neujahr, Heilige Drei 

Könige, Karfreitag, Ostern, Ostermontag, Maifeiertag, Christi 

Himmelfahrt, Pfi ngsten, Pfi ngstmontag, Fronleichnam, 

 Mariä Himmelfahrt, Tag der Deutschen Einheit, Allerhei-

ligen, Heiligabend, 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sowie 

Silvester.

Aussetzung der Errechnung des Ausgabe-/
Rücknahmepreises
Die Gesellschaft  kann die Errechnung des Ausgabe- und 

Rücknahmepreises zeitweilig unter denselben Vorausset-

zungen wie die Anteilrücknahme aussetzen. Diese sind unter 

„Aussetzung der Anteilrücknahme“ (Seite 13) näher erläutert.

Ausgabeaufschlag
Ein Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben.

Rücknahmeabschlag
Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.

Veröff entlichung der Ausgabe- und Rücknahmepreise
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden regelmäßig in 

hinreichend verbreiteten Tages- und Wirtschaft szeitungen 

oder in den unter „Pioneer Investments Euro Geldmarkt Plus 

im Überblick“ genannten elektronischen Informationsmedien 

veröff entlicht.

Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile
Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile durch die Gesell-

schaft  bzw. durch die Depotbank erfolgt zum Ausgabepreis 

(Anteilwert/Anteilwert zuzüglich Ausgabeaufschlag) bzw. 

Rücknahmepreis (Anteilwert/Anteilwert abzüglich Rück-

nahmeabschlag) ohne Berechnung zusätzlicher Kosten.

Werden Anteile über Dritte zurückgegeben, so können Kos-

ten bei der Rücknahme der Anteile anfallen. Bei Vertrieb 

von Anteilen über Dritte können auch höhere Kosten als der 

Ausgabepreis berechnet werden.
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Verwaltungs- und sonstige Kosten

Diese Regelung unterliegt nicht der Genehmigungspfl icht 

der BaFin.

Die Gesellschaft  erhält für die Verwaltung eine jährliche Ver-

gütung von bis zu 0,70 des Wertes des Sondervermögens, 

errechnet aus dem Durchschnitt der an den Monatsenden des 

Geschäft sjahres festgestellten Werte des Sondervermögens. 

Sie ist berechtigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüsse zu 

erheben.

Die Depotbank erhält eine jährliche Vergütung von bis zu 

0,05 des Wertes des Sondervermögens, die gemäß Absatz 1 

ermittelt und erhoben wird.

Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden 

Aufwendungen zulasten des Sondervermögens:

→ im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung 

von Vermögensgegenständen entstehende Kosten;

→ bankübliche Depotgebühren, gegebenenfalls einschließlich 

der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländi scher 

Wertpapiere im Ausland;

→ Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger 

bestimmten Jahres- und Halbjahresberichte;

→ Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahres-

berichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und gegebe-

nenfalls der Ausschüttungen und des Aufl ösungsberichts;

→ Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch den 

Abschlussprüfer der Gesellschaft ;

→ Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrund-

lagen und der Bescheinigung, dass die steuerlichen Anga-

ben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt 

wurden; 

→ im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und 

Verwahrung eventuell entstehende Steuern;

→ Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von 

Rechtsansprüchen des Sondervermögens;

→ im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme banken-

üblicher Wertpapierdarlehensprogramme entstandene 

Kosten, insoweit ein kostendeckender Ertrag im Wert-

papierdarlehensprogramm erwirtschaft et werden 

konnte.

Im Jahresbericht werden die zulasten des Sondervermögens 

angefallenen Verwaltungskosten (ohne Transaktionskosten) 

off engelegt und als Quote des durchschnittlichen Fondsvo-

lumens ausgewiesen („Total Expense Ratio“ – TER). Diese 

setzt sich zusammen aus der Vergütung für die Verwaltung 

des Sondervermögens, der Vergütung der Depotbank sowie 

den Aufwendungen, die dem Sondervermögen zusätzlich 

belastet werden können (siehe vorstehende Übersicht der 

Aufwendungen). Ausgenommen sind die Kosten, die beim 

Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen 

entstehen.

Der Kapitalanlagegesellschaft  können im Zusammenhang mit 

Geschäft en für Rechnung des Sondervermögens geldwerte 

Vorteile (Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kurs-

informationssysteme) entstehen, die im Interesse der Anleger 

bei den Anlageentscheidungen verwendet werden.

Der Kapi talanlagegesellschaft  fl ießen keine Rückvergütungen 

der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte 

geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft  gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, 

Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend – meist vier-

teljährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte „laufzeitab-

hängige Vermittlungsprovision“. Die Höhe dieser Provisionen 

wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fonds-

volumen bemessen.

Besonderheiten beim Erwerb von Investmentanteilen
Neben der Vergütung zur Verwaltung des Sondervermögens 

wird eine Verwaltungsvergütung für die im Sondervermögen 

gehaltenen Anteile berechnet.

Folgende Arten von Gebühren, Kosten, Steuern, Provisionen 

und sonstigen Aufwendungen (ohne Anspruch auf Vollstän-

digkeit), sind mittelbar oder unmittelbar von den Anlegern 

des Sondervermögens zu tragen:

→ Vergütung für die Verwaltung des Sondervermögens 

(Fondsmanagement, administrative Tätigkeiten);

→ Vergütung der Depotbank;

→ bankübliche Depotgebühren, gegebenenfalls einschließlich 

der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländi scher 

Wertpapiere im Ausland;

→ Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger 

bestimmten Jahres- und Halbjahresberichte;

→ Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahres-

berichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und gegebe-

nenfalls der Ausschüttungen;

→ Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch den 

Abschlussprüfer der Gesellschaft ;

→ Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrund-

lagen und der Bescheinigung, dass die steuerlichen Anga-

ben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt 

wurden;

→ Kosten für den Vertrieb;

→ gegebenenfalls Kosten für die Einlösung der Ertragsscheine;

→ gegebenenfalls Kosten für die Ertragsschein-Bogener neu-

erung;

→ im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung 

von Vermögensgegenständen entstehende Kosten;

→ im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und 

Verwahrung evtl. entstehende Steuern;

→ Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von 

Rechtsansprüchen des Sondervermögens;

→ im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme banken-

üblicher Wertpapierdarlehensprogramme entstandene 

Kosten.

Im Jahres- und Halbjahresbericht werden die Ausgabe-

aufschläge und Rücknahmeabschläge off engelegt, die dem 

Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von 

Anteilen an anderen Sondervermögen berechnet worden 

sind. Ferner wird die Vergütung off engelegt, die dem Sonder-

vermögen von einer in- oder ausländischen Kapitalanlage-

gesellschaft  oder einer Gesellschaft , mit der die Gesellschaft  

durch Beteiligung verbunden ist, als Verwaltungsvergütung 

für die im Sondervermögen gehaltenen Anteile berechnet 

wurde.
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Teilfonds, Regeln für die Ermittlung und Verwendung 
der Erträge

Teilfonds
Das Sondervermögen ist nicht Teilfonds einer Umbrella-

Konstruktion.

Regeln für die Ermittlung und Verwendung der Erträge
Die sich aus der Ertrags- und Aufwandsrechnung erge benden 

ausschüttungsfähigen Erträge bestehen aus vereinnahmten 

und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen und Divi-

denden sowie realisierten Veräußerungsgewinnen. Realisierte 

Veräußerungsverluste werden mit realisierten Veräußerungs-

gewinnen der gleichen Gattung saldiert. Bei der Ermittlung 

der Veräußerungsgewinne/-verluste wird der aus allen Käu-

fen unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Verkäufe 

ermittelte Durchschnittseinstandskurs zum Verkaufszeit-

punkt (sogenannte Durchschnitts- oder Fortschreibungs-

methode) herangezogen.

Die netto realisierten Veräußerungsgewinne können aus-

geschüttet, vorgetragen oder wieder angelegt werden.

Ertragsausgleichsverfahren
Die Gesellschaft  wendet für das Sondervermögen ein soge-

nanntes Ertragsausgleichsverfahren an. Das bedeutet, dass 

die während des Geschäft sjahres angefallenen anteiligen 

Erträge, die der Anteilerwerber als Teil des Ausgabepreises 

bezahlen muss und die der Verkäufer von Anteilscheinen 

als Teil des Rücknahmepreises vergütet erhält, fortlaufend 

verrechnet werden. Bei der Berechnung des Ertragsausgleichs 

werden die angefallenen Aufwendungen berücksichtigt.

Das Ertragsausgleichsverfahren dient dazu, Schwankungen 

im Verhältnis zwischen Erträgen und sonstigen Vermögens-

gegenständen auszugleichen, die durch Nettomittelzufl üsse 

oder Nettomittelabfl üsse aufgrund von Anteilverkäufen oder 

-rückgaben verursacht werden. Denn jeder Nettomittelzu-

fl uss liquider Mittel würde andernfalls den Anteil der Erträge 

am Inventarwert des Sondervermögens verringern, jeder 

Abfl uss ihn vermehren.

Im Ergebnis führt das Ertragsausgleichsverfahren dazu, 

dass bei thesaurierenden Anteilklassen der im Jahresbericht 

ausgewiesene Ertrag je Anteil nicht durch die Anzahl der 

umlaufenden Anteile beeinfl usst wird und dass bei ausschüt-

tenden Anteilklassen der Ausschüttungsbetrag je Anteil nicht 

durch die unvorhersehbare Entwicklung des Sondervermö-

gens bzw. des Anteilumlaufs beeinfl usst wird. Dabei wird in 

Kauf genommen, dass Anleger, die beispielsweise kurz vor 

dem Ausschüttungstermin Anteile erwerben, den auf Erträge 

entfallenden Teil des Ausgabepreises in Form einer Ausschüt-

tung zurückerhalten, obwohl ihr eingezahltes Kapital an dem 

Entstehen der Erträge nicht mitgewirkt hat.

Geschäftsjahr und Thesaurierung
Das Geschäft sjahr des Sondervermögens endet am 

30. September.

Thesaurierung
Bei dem Sondervermögen werden die Erträge nicht aus-

geschüttet, sondern im Sondervermögen wieder angelegt 

(Th esaurierung).
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Auflösung und Übertragung des Sondervermögens

Die Anleger sind nicht berechtigt, die Aufl ösung des Sonder-

vermögens zu verlangen. Die Gesellschaft  kann jedoch die 

Verwaltung eines Sondervermögens unter Einhaltung einer 

Kündigungsfrist von 13 Monaten durch Bekanntmachung 

im elektronischen Bundesanzeiger und darüber hinaus im 

Jahresbericht oder Halbjahresbericht kündigen.

Des Weiteren erlischt das Recht der Gesellschaft , das Son-

dervermögen zu verwalten, wenn das Insolvenzverfahren 

über das Vermögen der Gesellschaft  eröff net ist oder mit der 

Rechtskraft  des Gerichtsbeschlusses, durch den der Antrag 

auf die Eröff nung des Insolvenzverfahrens mangels Masse 

nach §26 der Insolvenzordnung abgewiesen wird. In diesen 

Fällen geht das Verfügungsrecht über das Sondervermögen 

auf die Depotbank über, die das Sondervermögen abwickelt 

oder mit Genehmigung der BaFin einer anderen Kapital-

anlagegesellschaft  die Verwaltung überträgt.

Verfahren bei Aufl ösung eines Sondervermögens
Die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen wird einge-

stellt.

Der Erlös aus der Veräußerung der Vermögenswerte des 

Sondervermögens abzüglich der noch durch das Sonderver-

mögen zu tragenden Kosten und der durch die Aufl ösung 

verursachten Kosten werden an die Anleger verteilt, wobei 

diese in Höhe ihrer jeweiligen Anteile am Sondervermögen 

Ansprüche auf Auszahlung des Liquidationserlöses haben.

Die Depotbank ist berechtigt, nicht abgerufene Liquidations-

erlöse nach einer Frist von zwölf Monaten bei dem für die 

Gesellschaft  zuständigen Amtsgericht zu hinterlegen.

Die Gesellschaft  erstellt auf den Tag, an dem ihr Verwaltungs-

recht erlischt, einen Aufl ösungsbericht, der den Anforde-

rungen an einen Jahresbericht entspricht. Spätestens drei 

Monate nach dem Stichtag der Aufl ösung des Sondervermö-

gens wird der Aufl ösungsbericht im elektronischen Bundes-

anzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend verbrei-

teten Wirtschaft s- oder Tageszeitung oder auf der Homepage 

der Gesellschaft  unter www.pioneerinvestments.de bekannt 

gemacht.

Übertragung aller Vermögensgegenstände des 
Sondervermögens
Alle Vermögensgegenstände des Sondervermögens dürfen 

zum Geschäft sjahresende auf ein anderes Sondervermögen 

übertragen werden. Es können auch zum Geschäft sjahres-

ende eines anderen Sondervermögens alle Vermögensgegen-

stände dieses Sondervermögens auf das Sondervermögen 

übertragen werden.

Das andere Sondervermögen muss ebenfalls von der Gesell-

schaft  verwaltet werden. Seine Anlagegrundsätze und -gren-

zen, die Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge sowie 

die an die Kapitalanlagegesellschaft  und die Depotbank zu 

zahlenden Vergütungen dürfen nicht wesentlich von denen 

des Sondervermögens abweichen.

Verfahren bei der Übertragung von Sondervermögen
Am Übertragungsstichtag werden die Werte des überneh-

menden und des übertragenden Sondervermögens berech-

net, das Umtauschverhältnis wird festgelegt und der gesamte 

Vorgang wird vom Abschlussprüfer geprüft . Das Umtausch-

verhältnis ermittelt sich nach dem Verhältnis der Nettoin-

ventarwerte des übernommenen und des aufnehmenden 

Sondervermögens zum Zeitpunkt der Übernahme. Der 

Anleger erhält die Anzahl von Anteilen an dem neuen Son-

dervermögen, die dem Wert seiner Anteile an dem übertra-

genen Sondervermögen entspricht.

Die Übertragung aller Vermögensgegenstände eines Sonder-

vermögens auf ein anderes fi ndet nur mit Genehmigung der 

BaFin statt.
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Kurzangaben über steuerrechtliche Vorschriften

Kurzangaben über die für die Anleger bedeutsamen 
Steuervorschriften (ab dem 1. Januar 2009 geltendes Recht)
Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschrift en gelten nur 

für Anleger, die in Deutschland unbeschränkt steuerpfl ichtig 

sind. Dem ausländischen Anleger empfehlen wir, sich vor 

Erwerb von Anteilen an dem in diesem Verkaufsprospekt 

beschriebenen Sondervermögen mit seinem Steuerberater in 

Verbindung zu setzen und mögliche steuerliche Konsequen-

zen aus dem Anteilserwerb in seinem Heimatland individuell 

zu klären.

Das Sondervermögen ist als Zweckvermögen von Kör  per -

schaft - und Gewerbesteuer befreit. Die steuerpfl ichtigen 

Erträge des Sondervermögens werden jedoch beim Privat-

anleger als Einkünft e aus Kapitalvermögen der Einkom-

mensteuer unterworfen, soweit diese zusammen mit sons-

tigen Kapitalerträgen den Sparer-Pauschbetrag von jährlich 

801 EUR (für Alleinstehende oder getrennt veranlagte Ehe-

gatten) bzw. 1.602 EUR (für zusammen veranlagte Ehegatten) 

übersteigen.

Einkünft e aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich 

einem Steuerabzug von 25 (zzgl. Solidaritätszuschlag und 

gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünft en aus 

Kapitalvermögen gehören auch die vom Sondervermögen 

ausgeschütteten Erträge, die ausschüttungsgleichen Erträge, 

der Zwischengewinn sowie der Gewinn aus dem An- und 

Verkauf von Fondsanteilen, wenn diese nach dem 31. Dezem-

ber 2008 erworben wurden bzw. werden. 

Der Steuerabzug hat grundsätzlich Abgeltungswirkung (soge-

nannte Abgeltungssteuer), sodass die Einkünft e aus Kapital-

vermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklä-

rung anzugeben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs 

werden durch die depotführende Stelle grundsätzlich bereits 

Verlustverrechnungen vorgenommen und ausländische Quel-

lensteuern angerechnet.

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswir-

kung, wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als der 

Abgeltungssatz von 25. In diesem Fall können die Einkünft e 

aus Kapitalvermögen in der Einkommensteuererklärung 

angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrige-

ren persönlichen Steuersatz an und rechnet auf die persön-

liche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug an 

(sogenannte Günstigerprüfung).

Sofern Einkünft e aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug 

unterlegen sind (weil z.B. ein Gewinn aus der Veräußerung 

von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt 

wird), sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rah-

men der Veranlagung unterliegen die Einkünft e aus Kapital-

vermögen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 oder 

dem niedrigeren persönlichen Steuersatz.

Trotz Steuerabzug und höherem persönlichen Steuersatz 

können Angaben zu den Einkünft en aus Kapitalvermögen 

erforderlich sein, wenn im Rahmen der Einkommensteuer-

erklärung außergewöhnliche Belastungen oder Sonderaus-

gaben (z.B. Spenden) geltend gemacht werden.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befi nden, wer-

den die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst. Die 

steuerliche Gesetzgebung erfordert zur Ermittlung der steuer-

pfl ichtigen bzw. der kapitalertragsteuerpfl ichtigen Erträge 

eine diff erenzierte Betrachtung der Ertragsbestandteile.

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)
Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren, Gewinne 
aus Termingeschäften und Erträge aus Stillhalterprämien
Gewinne aus der Veräußerung von Aktien, eigenkapital-

ähnlichen Genussrechten und Investmentanteilen, Gewinne 

aus Termingeschäft en sowie Erträge aus Stillhalterprämien, 

die auf der Ebene des Sondervermögens erzielt werden, wer-

den beim Anleger nicht erfasst, solange sie nicht ausgeschüt-

tet werden. Zudem werden die Gewinne aus der Veräuße-

rung der in §1 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 Buchstaben a) bis f) InvStG 

genannten Kapitalforderungen beim Anleger nicht erfasst, 

wenn sie nicht ausgeschüttet werden.

Hierunter fallen folgende Kapitalforderungen:

a) Kapitalforderungen, die eine Emissionsrendite haben;

b) „normale“ Anleihen und unverbrieft e Forderungen mit 

festem Kupon sowie Down-Rating-Anleihen, Floater und 

Reverse-Floater;

c) Risikozertifi kate, die den Kurs einer Aktie oder eines 

veröff entlichten Index für eine Mehrzahl von Aktien im 

Verhältnis 1:1 abbilden;

d) Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Wandelanleihen;

e) ohne gesonderten Stückzinsausweis (fl at) gehandelte 

Gewinnobligationen und Fremdkapital-Genussrechte und

f) „cum“-erworbene Optionsanleihen.

Werden Gewinne aus der Veräußerung der oben genannten 

Wertpapiere/Kapitalforderungen, Gewinne aus Terminge-

schäft en sowie Erträge aus Stillhalterprämien ausgeschüttet, 

sind sie grundsätzlich steuerpfl ichtig und unterliegen bei 

Ver wahrung der Anteile im Inland dem Steuerabzug von 

25 (zzgl. Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kir chen-

steuer). Ausgeschüttete Gewinne aus der Veräußerung 

von Wertpapieren und Gewinne aus Termingeschäft en 

sind jedoch steuerfrei, wenn die Wertpapiere auf Ebene 

des Son dervermögens vor dem 1. Januar 2009 erworben bzw. 

die Termingeschäft e vor dem 1. Januar 2009 eingegangen 

wurde.

Ergebnisse aus der Veräußerung von Kapitalforderungen, die 

nicht in der oben genannten Aufzählung enthalten sind, sind 

steuerlich wie Zinsen zu behandeln (siehe unten).

Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie 
ausländische Dividenden
Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie ausländische Divi-

denden sind beim Anleger grundsätzlich steuerpfl ichtig. 

Dies gilt unabhängig davon, ob diese Erträge thesauriert oder 

ausgeschüttet werden.

Ausgeschüttete oder thesaurierte Zinsen und zinsähnliche 

Erträge sowie ausländische Dividenden des Sondervermö-

gens unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 (zzgl. Soli-

daritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn 

der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauft rag 

vorlegt, sofern die steuerpfl ichtigen Ertragsteile 801 EUR bei 

Einzelveranlagung bzw. 1.602 EUR bei Zusammenveranla-

gung von Ehegatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer NV-Beschei-

nigung und bei ausländischen Anlegern bei Nachweis der 

steuerlichen Ausländereigenschaft .

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile eines steuer-

rechtlich ausschüttenden Sondervermögens in einem inlän-

dischen Depot bei der Kapitalanlagegesellschaft  oder einem 
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Kreditinstitut (Depotfall), so nimmt die depotführende Stelle 

als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem 

festgelegten Ausschüttungstermin ein in ausreichender Höhe 

ausgestellter Freistellungsauft rag nach amtlichem Muster 

oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die 

Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. 

In diesem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung 

ungekürzt gutgeschrieben.

Handelt es sich um ein steuerrechtlich thesaurierendes 

Sondervermögen, so wird der Steuerabzug auf thesaurierte 

Zinsen, zinsähnliche Erträge sowie ausländische Dividenden 

des Sondervermögens in Höhe von 25 (zzgl. Solidaritäts-

zuschlag) durch die Kapitalanlagegesellschaft  selbst abge-

führt. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Fondsanteile 

ermäßigt sich insoweit um den Steuerabzug zum Ablauf des 

Geschäft sjahres. Da die Anleger der Kapitalanlagegesellschaft  

regelmäßig nicht bekannt sind, kann in diesem Fall kein Kir-

chensteuereinbehalt erfolgen, sodass kirchensteuerpfl ichtige 

Anleger insoweit Angaben in der Einkommensteuererklä-

rung zu machen haben.

Befi nden sich die Anteile im Depot bei einem inländischen 

Kreditinstitut oder einer inländischen Kapitalanlagegesell-

schaft , so erhält der Anleger, der seiner depotführenden Stelle 

einen in ausreichender Höhe ausgestellten Freistellungsauf-

trag oder eine NV-Bescheinigung vor Ablauf des Geschäft s-

jahres des Sondervermögens vorlegt, den abgeführten 

Steuerabzug auf seinem Konto gutgeschrieben.

Sofern der Freistellungsauft rag oder die NV-Bescheinigung 

nicht bzw. nicht rechtzeitig vorgelegt wird, erhält der Anleger 

auf Antrag von der depotführenden Stelle eine Steuerbeschei-

nigung über den einbehaltenen und abgeführten Steuerab-

zug und den Solidaritätszuschlag. Der Anleger hat dann die 

Möglichkeit, den Steuerabzug im Rahmen seiner Einkom-

mensteuerveranlagung auf seine persönliche Steuerschuld 

anrechnen zu lassen.

Werden Anteile ausschüttender Sondervermögen nicht in 

einem Depot verwahrt und Ertragsscheine einem inländi-

schen Kreditinstitut vorgelegt (Eigenverwahrung), wird der 

Steuerabzug in Höhe von 25 zzgl. des Solidaritätszuschlags 

vorgenommen.

Inländische Dividenden
Inländische Dividenden, die vom Sondervermögen ausge-

schüttet oder thesauriert werden, sind beim Anleger grund-

sätzlich steuerpfl ichtig.

Bei Ausschüttung oder Th esaurierung wird von der inlän-

dischen Dividende ein Steuerabzug in Höhe von 25 (zzgl. 

Solidaritätszuschlag) von der Kapitalanlagegesellschaft  

vorgenommen. Die depotführende Stelle berücksichtigt bei 

Ausschüttungen zudem einen gegebenenfalls vorliegenden 

Antrag auf Kirchensteuereinbehalt. Der Anleger erhält den 

Steuerabzug von 25 (zzgl. Solidaritätszuschlag) in voller 

Höhe sofort erstattet, sofern die Anteile bei der Kapital-

anlagegesellschaft  oder einem inländischen Kreditinstitut 

verwahrt werden und dort ein Freistellungsauft rag in ausrei-

chender Höhe oder eine NV-Bescheinigung vorliegt. Ande-

renfalls kann er den Steuerabzug von 25 (zzgl. Solidaritäts-

zuschlag) unter Beifügung der steuerlichen Bescheinigung 

der depotführenden Stelle auf seine persönliche Einkommen-

steuerschuld anrechnen.

Negative steuerliche Erträge
Verbleiben negative Erträge nach Verrechnung mit gleichar-

tigen positiven Erträgen auf der Ebene des Sondervermögens, 

werden diese auf Ebene des Sondervermögens steuerlich 

vorgetragen. Diese können auf Ebene des Sondervermögens 

mit künft igen gleichartigen positiven steuerpfl ichtigen Erträ-

gen der Folgejahre verrechnet werden. Eine direkte Zurech-

nung der negativen steuerlichen Erträge auf den Anleger ist 

nicht möglich. Damit wirken sich diese negativen Beträge 

beim Anleger bei der Einkommensteuer erst in dem Veran-

lagungszeitraum (Steuerjahr) aus, in dem das Geschäft sjahr 

des Sondervermögens endet bzw. die Ausschüttung für das 

Geschäft sjahr des Sondervermögens erfolgt, für das die nega-

tiven steuerlichen Erträge auf Ebene des Sondervermögens 

verrechnet werden. Eine frühere Geltendmachung bei der 

Einkommensteuer des Anlegers ist nicht möglich.

Substanzauskehrungen
Substanzauskehrungen sind nicht steuerbar.

Substanzauskehrungen, die der Anleger während seiner 

Besitzzeit erhalten hat, sind allerdings dem steuerlichen 

Ergebnis aus der Veräußerung der Fondsanteile hinzuzurech-

nen, d.h. sie erhöhen den steuerlichen Gewinn.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene
Werden Anteile an einem Sondervermögen, die nach dem 

31. Dezember 2008 erworben wurden, von einem Privatan-

leger veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem 

Abgeltungssatz von 25. Sofern die Anteile in einem inlän-

dischen Depot verwahrt werden, nimmt die depotführende 

Stelle den Steuerabzug vor. Der Steuerabzug von 25 (zzgl. 

Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) kann 

durch die Vorlage eines ausreichenden Freistellungsauft rags 

bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden werden.

Werden Anteile an einem Sondervermögen, die vor dem 

1. Januar 2009 erworben wurden, von einem Privatanleger 

innerhalb eines Jahres nach Anschaff ung (Spekulationsfrist) 

wieder veräußert, sind Veräußerungsgewinne als Einkünft e 

aus privaten Veräußerungsgeschäft en grundsätzlich steuer-

pfl ichtig. Beträgt der aus „privaten Veräußerungsgeschäft en“ 

erzielte Gesamtgewinn im Kalenderjahr weniger als 600 EUR, 

ist er steuerfrei (Freigrenze). Wird die Freigrenze überschrit-

ten, ist der gesamte private Veräußerungsgewinn steuer-

pfl ichtig.

Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 2009 erworbe-

nen Anteile außerhalb der Spekulationsfrist ist der Gewinn 

bei Privatanlegern steuerfrei.

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns sind die 

Anschaff  ungskosten um den Zwischengewinn im Zeit-

punkt der Anschaff ung und der Veräußerungspreis um den 

Zwischengewinn im Zeitpunkt der Veräußerung zu kürzen, 

damit es nicht zu einer doppelten einkommensteuerlichen 

Erfassung von Zwischengewinnen (siehe unten) kommen 

kann. Zudem ist der Veräußerungspreis um die thesaurier-

ten Erträge zu kürzen, die der Anleger bereits versteuert hat, 

damit es auch insoweit nicht zu einer Doppelbesteuerung 

kommt.

Der Gewinn aus der Veräußerung nach dem 31. Dezember 

2008 erworbener Fondsanteile ist insoweit steuerfrei, als er 

auf die während der Besitzzeit im Fonds entstandenen, noch 



20  Pioneer Investments Euro Geldmarkt Plus – Verkaufsprospekt

nicht auf der Anlegerebene erfassten, nach DBA-steuerfreien 

Erträge zurückzuführen ist (sogenannter besitzzeitanteiliger 

Immobiliengewinn).

Die Kapitalanlagegesellschaft  veröff entlicht den Immobilien-

gewinn bewertungstäglich als Prozentsatz des Wertes des 

Investmentanteils.

Sofern für die Beteiligung eine Mindestanlagesumme von 

100.000 EUR oder mehr vorgeschrieben ist oder die Beteili-

gung natürlicher Personen von der Sachkunde der Anleger 

abhängig ist (bei Anteilklassen bezogen auf eine Anteilklasse), 

gilt für die Veräußerung oder Rückgabe von Anteilen, die nach 

dem 9. November 2007 und vor dem 1. Januar 2009 erwor-

ben wurden, folgendes: Der Gewinn aus der Veräußerung 

oder Rückgabe solcher Anteile unterliegt grundsätzlich dem 

Abgeltungssteuersatz von 25. Der steuerpfl ichtige Veräuße-

rungsgewinn aus dem Verkauf oder der Rückgabe der Anteile 

ist in diesem Fall jedoch auf den Betrag der auf Fondsebene 

thesaurierten Gewinne aus der Veräußerung von nach dem 

31. Dezember 2008 erworbenen Wertpapiere und der auf 

Fondsebene thesaurierten Gewinne aus nach dem 31. Dezem-

ber 2008 eingegangenen Termingeschäft en begrenzt. Diese 

Begrenzung des steuerpfl ichtigen Veräußerungsgewinns 

erfordert den Nachweis des entsprechenden Betrags.

Nach Auff assung des Bundesfi nanzministeriums (BMF-Schrei-

ben vom 22. Oktober 2008) kann für Anleger, deren Anlage-

summe sich tatsächlich auf einen Betrag i.H.v. mindestens 

100.000 EUR beläuft , unterstellt werden, dass die Mindest-

anlagesumme i.H.v. 100.000 EUR vorausgesetzt ist und von 

den Anlegern eine besondere Sachkunde gefordert wird, 

wenn das wesentliche Vermögen eines Investmentvermögens 

einer kleinen Anzahl von bis zu zehn Anlegern zuzuordnen 

ist. Von dieser Unterstellung wiederum ausgenommen sollen 

Publikumsfonds sein, die aufgrund der Kapitalmarktkrise 

wegen Anteilrückgaben nur noch einen überschaubaren 

Kreis an Anlegern aufweisen (BMF-Schreiben vom 10. Feb-

ruar 2009).

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)
Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren, Gewinne 
aus Termingeschäften und Erträge aus Stillhalterprämien
Gewinne aus der Veräußerung von Aktien, eigenkapitalähn-

lichen Genussrechten und Investmentanteilen, Gewinne aus 

Termingeschäft en sowie Erträge aus Stillhalterprämien, die 

auf der Ebene des Sondervermögens erzielt werden, werden 

beim Anleger nicht erfasst, solange sie nicht ausgeschüttet 

werden. Zudem werden die Gewinne aus der Veräußerung 

der in §1 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 Buchstaben a) bis f) InvStG 

genannten Kapitalforderungen beim Anleger nicht erfasst, 

wenn sie nicht ausgeschüttet werden.

Hierunter fallen folgende Kapitalforderungen:

a) Kapitalforderungen, die eine Emissionsrendite haben;

b) „normale“ Anleihen und unverbrieft e Forderungen mit 

festem Kupon sowie Down-Rating-Anleihen, Floater und 

Reverse-Floater;

c) Risikozertifi kate, die den Kurs einer Aktie oder eines 

veröff entlichten Index für eine Mehrzahl von Aktien im 

Verhältnis 1:1 abbilden;

d) Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Wandelanleihen;

e) ohne gesonderten Stückzinsausweis (fl at) gehandelte 

Gewinnobligationen und Fremdkapital-Genussrechte und

f) „cum“-erworbene Optionsanleihen.

Werden diese Gewinne ausgeschüttet, so sind sie steuerlich 

auf Anlegerebene zu berücksichtigen. Dabei sind Veräu-

ßerungsgewinne aus Aktien ganz (bei Anlegern, die Kör-

perschaft en sind) oder zu 40 (bei sonstigen betrieblichen 

Anlegern, z.B. Einzelunternehmern) steuerfrei (Teileinkünf-

teverfahren). Veräußerungsgewinne aus Renten/Kapital-

forderungen, Gewinne aus Termingeschäft en und Erträge 

aus Stillhalterprämien sind hingegen in voller Höhe steuer-

pfl ichtig.

Ergebnisse aus der Veräußerung von Kapitalforderungen, die 

nicht in der oben genannten Aufzählung enthalten sind, sind 

steuerlich wie Zinsen zu behandeln (siehe unten).

Ausgeschüttete Wertpapierveräußerungsgewinne, ausge-

schüttete Termingeschäft sgewinne sowie ausgeschüttete 

Erträge aus Stillhalterprämien unterliegen grundsätzlich 

dem Steuerabzug (Kapitalertragsteuer 25 zzgl. Solidari-

tätszuschlag). Dies gilt nicht für Gewinne aus der Veräuße-

rung von vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Wertpapieren 

und Gewinne aus vor dem 1. Januar 2009 eingegangenen 

Termingeschäft en. Die auszahlende Stelle nimmt jedoch 

insbesondere dann keinen Steuerabzug vor, wenn der Anleger 

eine unbeschränkt steuerpfl ichtige Körperschaft  ist oder 

diese Kapitalerträge Betriebseinnahmen eines inländischen 

Betriebs sind und dies der auszahlenden Stelle vom Gläubiger 

der Kapitalerträge nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck 

erklärt wird.

Zinsen und zinsähnliche Erträge
Zinsen und zinsähnliche Erträge sind beim Anleger grund-

sätzlich steuerpfl ichtig. Dies gilt unabhängig davon, ob diese 

Erträge thesauriert oder ausgeschüttet werden.

Eine Abstandnahme vom Steuerabzug bzw. eine Vergütung 

des Steuerabzugs ist nur durch Vorlage einer entsprechenden 

NV-Bescheinigung möglich. Ansonsten erhält der Anleger 

eine Steuerbescheinigung über die Vornahme des Steuer-

abzugs.

In- und ausländische Dividenden
Dividenden in- und ausländischer Aktiengesellschaft en, die 

auf Anteile im Betriebsvermögen ausgeschüttet oder thesau-

riert werden, sind mit Ausnahme von Dividenden nach dem 

REITG bei Körperschaft en steuerfrei. Von Einzelunterneh-

mern sind diese Erträge zu 60 zu versteuern (Teileinkünft e-

verfahren).

Inländische Dividenden unterliegen dem Steuerabzug (Kapi-

talertragsteuer 25 zzgl. Solidaritätszuschlag).

Ausländische Dividenden unterliegen grundsätzlich dem 

Steuerabzug (Kapitalertragsteuer 25 zzgl. Solidaritätszu-

schlag). Die auszahlende Stelle nimmt jedoch insbesondere 

dann keinen Steuerabzug vor, wenn der Anleger eine unbe-

schränkt steuerpfl ichtige Körperschaft  ist (wobei von Körper-

schaft en i.S.d. §1 Abs. 1 Nr. 4 und 5 KStG der auszahlenden 

Stelle eine Bescheinigung des für sie zuständigen Finanzamts 

vorliegen muss) oder die ausländischen Dividenden Betriebs-

einnahmen eines inländischen Betriebs sind und dies der 

auszahlenden Stelle vom Gläubiger der Kapitalerträge nach 

amtlich vorgeschriebenen Vordruck erklärt wird.

Negative steuerliche Erträge
Verbleiben negative Erträge nach Verrechnung mit gleichar-

tigen positiven Erträgen auf der Ebene des Sondervermögens, 
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werden diese steuerlich auf Ebene des Sondervermögens vor-

getragen. Diese können auf Ebene des Sondervermögens mit 

künft igen gleichartigen positiven steuerpfl ichtigen Erträgen 

der Folgejahre verrechnet werden. Eine direkte Zurechnung 

der negativen steuerlichen Erträge auf den Anleger ist nicht 

möglich. Damit wirken sich diese negativen Beträge beim 

Anleger bei der Einkommensteuer bzw. Körperschaft steuer 

erst in dem Veranlagungszeitraum (Steuerjahr) aus, in dem 

das Geschäft sjahr des Sondervermögens endet, bzw. die 

Ausschüttung für das Geschäft sjahr des Sondervermögens 

erfolgt, für das die negativen steuerlichen Erträge auf Ebene 

des Sondervermögens verrechnet werden. Eine frühere Gel-

tendmachung bei der Einkommensteuer bzw. Körperschaft -

steuer des Anlegers ist nicht möglich.

Substanzauskehrungen
Substanzauskehrungen sind nicht steuerbar. Dies bedeutet 

für einen bilanzierenden Anleger, dass die Substanzauskeh-

rungen in der Handelsbilanz ertragswirksam zu vereinnah-

men sind, in der Steuerbilanz aufwandswirksam ein passiver 

Ausgleichsposten zu bilden ist und damit technisch die histo-

rischen Anschaff ungskosten steuerneutral gemindert werden.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene
Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen im Betriebs-

vermögen sind für Körperschaft en grundsätzlich steuerfrei, 

soweit die Gewinne aus noch nicht zugefl ossenen oder noch 

nicht als zugefl ossen geltenden Dividenden und aus realisier-

ten und nicht realisierten Gewinnen des Sondervermögens 

aus in- und ausländischen Aktien herrühren (sogenannter 

Aktiengewinn). Von Einzelunternehmern sind diese Veräu-

ßerungsgewinne zu 60 zu versteuern.

Die Kapitalanlagegesellschaft  veröff entlicht den Aktien-

gewinn bewertungstäglich als Prozentsatz des Wertes des 

Investmentanteils.

Der Gewinn aus der Veräußerung der Anteile ist zudem inso-

weit steuerfrei, als er auf die während der Besitzzeit im Fonds 

entstandenen, noch nicht auf der Anlegerebene erfassten, 

nach DBA-steuerfreien Erträge zurückzuführen ist (soge-

nannter besitzzeitanteiliger Immobiliengewinn).

Die Kapitalanlagegesellschaft  veröff entlicht den Immobilien-

gewinn bewertungstäglich als Prozentsatz des Wertes des 

Investmentanteils.

Steuerausländer
Verwahrt ein Steuerausländer Anteile an ausschüttenden 

Sondervermögen im Depot bei einer inländischen depotfüh-

renden Stelle, wird vom Steuerabzug auf Zinsen, zinsähnliche 

Erträge, Wertpapierveräußerungsgewinne, Termingeschäft s-

gewinne und ausländische Dividenden Abstand genommen, 

sofern er seine steuerliche Ausländereigenschaft  nachweist. 

Inwieweit eine Anrechnung oder Erstattung des Steuerabzugs 

auf inländische Dividenden für den ausländischen Anle-

ger möglich ist, hängt von dem zwischen dem Sitzstaat des 

Anlegers und der Bundesrepublik Deutschland bestehenden 

Doppelbesteuerungsabkommen ab. Sofern die Ausländerei-

genschaft  der depotführenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht 

rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anleger 

gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs gemäß §37 Abs. 2 

AO zu beantragen. Zuständig ist das Betriebsstättenfi nanz-

amt der depotführenden Stelle.

Hat ein ausländischer Anleger Anteile thesaurierender 

Sondervermögen im Depot bei einer inländischen depot-

führenden Stelle, wird ihm bei Nachweis seiner steuerlichen 

Ausländereigenschaft  der Steuerabzug in Höhe von 25 zzgl. 

Solidaritätszuschlag, soweit dieser nicht auf inländische 

Dividenden entfällt, erstattet. Erfolgt der Antrag auf Erstat-

tung verspätet, kann – wie bei verspätetem Nachweis der Aus-

ländereigenschaft  bei ausschüttenden Fonds – eine Erstattung 

gemäß §37 Abs. 2 AO auch nach dem Th esaurierungszeit-

punkt beantragt werden.

Solidaritätszuschlag
Auf den bei Ausschüttungen oder Th esaurierungen abzufüh-

renden Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 

5,5 zu erheben. Der Solidaritätszuschlag ist bei der Einkom-

mensteuer und Körperschaft steuer anrechenbar.

Fällt kein Steuerabzug an bzw. erfolgt bei Th esaurierung die 

Vergütung des Steuerabzugs – beispielsweise bei ausreichen-

dem Freistellungsauft rag, Vorlage einer NV-Bescheinigung 

oder Nachweis der Steuerausländereigenschaft  –, ist kein 

Solidaritätszuschlag abzuführen bzw. wird bei einer Th esau-

rierung der einbehaltene Solidaritätszuschlag vergütet.

Kirchensteuer
Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländi-

schen depotführenden Stelle (Abzugsverpfl ichteter) durch 

den Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende 

Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz der Religions-

gemeinschaft , der der Kirchensteuerpfl ichtige angehört, 

als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Zu diesem Zweck 

hat der Kirchensteuerpfi chtige dem Abzugsverpfl ichteten 

in einem schrift lichen Antrag seine Religionsangehörig-

keit zu benennen. Ehegatten haben in dem Antrag zudem 

zu erklären, in welchem Verhältnis der auf jeden Ehegat-

ten entfallende Anteil der Kapitalerträge zu den gesamten 

Kapitalerträgen der Ehegatten steht, damit die Kirchensteuer 

entsprechend diesem Verhältnis aufgeteilt, einbehalten und 

abgeführt werden kann. Wird kein Auft eilungsverhältnis 

angegeben, erfolgt eine Auft eilung nach Köpfen.

Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe 

wird bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt.

Ausländische Quellensteuer
Auf die ausländischen Erträge des Sondervermögens wird 

teilweise in den Herkunft sländern Quellensteuer einbehalten.

Die Kapitalanlagegesellschaft  kann die anrechenbare Quel-

lensteuer auf der Ebene des Sondervermögens wie Wer-

bungskosten abziehen. In diesem Fall ist die ausländische 

Quellensteuer auf Anlegerebene weder anrechenbar noch 

abzugsfähig.

Übt die Kapitalanlagegesellschaft  ihr Wahlrecht zum Abzug 

der ausländischen Quellensteuer auf Fondsebene nicht aus, 

dann wird die anrechenbare Quellensteuer bereits beim Steu-

erabzug mindernd berücksichtigt.

Sofern ein Ertragsausgleichsverfahren zur Anwendung kommt 

gilt: Auf Erträge entfallende Teile des Ausgabepreises für 

ausgegebene Anteile, die zur Ausschüttung herangezogen 

werden können (Ertragsausgleichsverfahren), sind steuerlich 

so zu behandeln wie die Erträge, auf die diese Teile des Aus-

gabepreises entfallen.
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Gesonderte Feststellung, Außenprüfung
Die Besteuerungsgrundlagen, die auf Ebene des Sonderver-

mögens ermittelt werden, sind gesondert festzustellen. Hierzu 

hat die Investmentgesellschaft  beim zuständigen Finanzamt 

eine Feststellungserklärung abzugeben. Änderungen der 

Feststellungserklärungen, z.B. anlässlich einer Außenprüfung 

(§11 Abs. 3 InvStG) der Finanzverwaltung, werden für das 

Geschäft sjahr wirksam, in dem die geänderte Feststellung 

unanfechtbar geworden ist. Die steuerliche Zurechnung die-

ser geänderten Feststellung beim Anleger erfolgt dann zum 

Ende dieses Geschäft sjahres bzw. am Ausschüttungstag bei 

der Ausschüttung für dieses Geschäft sjahr.

Damit treff en die Bereinigungen von Fehlern wirtschaft lich 

die Anleger, die zum Zeitpunkt der Fehlerbereinigung an 

dem Sondervermögen beteiligt sind. Die steuerlichen Aus-

wirkungen können entweder positiv oder negativ sein.

Zwischengewinnbesteuerung
Zwischengewinne sind die im Verkaufs- oder Rückgabepreis 

enthaltenen Entgelte für vereinnahmte oder aufgelaufene 

Zinsen sowie Gewinne aus der Veräußerung von nicht in 

§1 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 Buchstaben a) bis f) InvStG genannten 

Kapitalforderungen, die vom Fonds noch nicht ausgeschüttet 

oder thesauriert und infolgedessen beim Anleger noch nicht 

steuerpfl ichtig wurden (etwa Stückzinsen aus festverzinsli-

chen Wertpapieren vergleichbar). Der vom Sondervermö-

gen erwirtschaft ete Zwischengewinn ist bei Rückgabe oder 

Verkauf der Anteile durch Steuerinländer einkommensteuer-

pfl ichtig. Der Steuerabzug auf den Zwischengewinn beträgt 

25 (zzgl. Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchen-

steuer).

Der bei Erwerb von Anteilen gezahlte Zwischengewinn kann 

im Jahr der Zahlung einkommensteuerlich als negative Ein-

nahme abgesetzt werden. Er wird bereits beim Steuerabzug 

steuermindernd berücksichtigt. Wird der Zwischengewinn 

nicht veröff entlicht, sind jährlich 6 des Entgelts für die 

Rückgabe oder Veräußerung des Investmentanteils als Zwi-

schengewinn anzusetzen.

Die Zwischengewinne können regelmäßig auch den Abrech-

nungen sowie den Erträgnisaufstellungen der Banken ent-

nommen werden.

Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen
In den Fällen der Übertragung aller Vermögensgegenstände 

eines Sondervermögens in ein anderes Sondervermögen 

gemäß §40 InvG kommt es weder auf der Ebene der Anleger 

noch auf der Ebene der beteiligten Sondervermögen zu einer 

Aufdeckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist 

steuerneutral.

Transparente, semitransparente und 
intransparente Besteuerung
Die oben genannten Besteuerungsgrundsätze (sogenannte 

transparente Besteuerung) gelten nur, wenn sämtliche 

Besteu erungsgrundlagen im Sinne des §5 Abs. 1 InvStG 

bekannt gemacht werden (sogenannte steuerliche Bekannt-

machungspfl icht). Dies gilt auch insoweit, als das Sonderver-

mögen Anteile an anderen inländischen Sondervermögen 

und Investmentaktiengesellschaft en, EG-Investmentanteile 

und ausländische Investmentanteile, die keine EG-Invest-

mentanteile sind, erworben hat (Zielfonds i.S.d. §10 InvStG) 

und diese ihren steuerlichen Bekanntmachungspfl ichten 

nachkommen.

Die Kapitalanlagegesellschaft  ist bestrebt, sämtliche Besteu-

erungsgrundlagen, die ihr zugänglich sind, bekannt zu 

machen.

Die erforderliche Bekanntmachung kann jedoch nicht garan-

tiert werden, insbesondere soweit das Sondervermögen Ziel-

fonds erworben hat und diese ihren steuerlichen Bekanntma-

chungspfl ichten nicht nachkommen. In diesem Fall werden 

die Ausschüttungen und der Zwischengewinn des jeweiligen 

Zielfonds sowie 70 der Wertsteigerung im letzten Kalen-

derjahr des jeweiligen Zielfonds (mindestens jedoch 6 des 

Rücknahmepreises) als steuerpfl ichtiger Ertrag auf der Ebene 

des Sondervermögens angesetzt.

Die Kapitalanlagegesellschaft  ist zudem bestrebt, Besteue-

rungsgrundlagen außerhalb des §5 Abs. 1 InvStG (wie insbe-

sondere den Aktiengewinn, den Immobiliengewinn und den 

Zwischengewinn) bekannt zu machen.

EU-Zinsrichtlinie/Zinsinformationsverordnung
Die Zinsinformationsverordnung (kurz ZIV), mit der die 

Richtlinie 2003/48/EG des Rats vom 3. Juni 2003, ABL. EU 

Nr. L 157 S. 38 umgesetzt wird, soll grenzüberschreitend die 

eff ektive Besteuerung von Zinserträgen natürlicher Personen 

im Gebiet der EU sicherstellen. Mit einigen Drittstaaten (ins-

besondere mit der Schweiz, Liechtenstein, Channel Islands, 

Monaco und Andorra) hat die EU Abkommen abgeschlossen, 

die der EU-Zinsrichtlinie weitgehend entsprechen.

Dazu werden grundsätzlich Zinserträge, die eine im euro-

päischen Ausland oder bestimmten Drittstaaten ansässige 

natürliche Person von einem deutschen Kreditinstitut (das 

insoweit als Zahlstelle handelt) gutgeschrieben erhält, von 

dem deutschen Kreditinstitut an das Bundeszentralamt für 

Steuern und von dort aus letztlich an die ausländischen 

Wohnsitzfi nanzämter gemeldet.

Entsprechend werden grundsätzlich Zinserträge, die eine 

natürliche Person in Deutschland von einem ausländischen 

Kreditinstitut im europäischen Ausland oder in bestimmten 

Drittstaaten erhält, von der ausländischen Bank letztlich 

an das deutsche Wohnsitzfi nanzamt gemeldet. Alternativ 

behalten einige ausländische Staaten Quellensteuern ein, die 

in Deutschland anrechenbar sind.

Konkret betroff en sind folglich die innerhalb der Europäi-

schen Union bzw. in den beigetretenen Drittstaaten ansässi-

gen Privatanleger, die grenzüberschreitend in einem anderen 

EU-Land ihr Depot oder Konto führen und Zinserträge 

erwirtschaft en.

U.a. Luxemburg und die Schweiz haben sich verpfl ichtet, von 

den Zinserträgen eine Quellensteuer i.H.v. 20 (ab 1. Juli 

2011: 35) einzubehalten. Der Anleger erhält im Rahmen der 

steuerlichen Dokumentation eine Bescheinigung, mit der 

er sich die abgezogenen Quellensteuern im Rahmen seiner 

Einkommensteuererklärung anrechnen lassen kann.

Alternativ hat der Privatanleger die Möglichkeit, sich vom 

Steuerabzug im Ausland befreien zu lassen, indem er eine 

Ermächtigung zur freiwilligen Off enlegung seiner Zinser-

träge gegenüber der ausländischen Bank abgibt, die es dem 

Institut gestattet, auf den Steuerabzug zu verzichten und statt-

dessen die Erträge an die gesetzlich vorgegebenen Finanzbe-

hörden zu melden.
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Nach der ZIV ist von der Kapitalanlagegesellschaft  für jeden 

in- und ausländischen Fonds anzugeben, ob er der ZIV unter-

liegt (in scope) oder nicht (out of scope).

Für diese Beurteilung enthält die ZIV zwei wesentliche Anla-

gegrenzen.

Wenn das Vermögen eines Fonds aus höchstens 15 For-

derungen im Sinne der ZIV besteht, haben die Zahlstellen, 

die letztendlich auf die von der Kapitalanlagegesellschaft  

gemeldeten Daten zurückgreifen, keine Meldungen an das 

Bundeszentralamt für Steuern zu versenden. Ansonsten löst 

die Überschreitung der 15-Grenze eine Meldepfl icht der 

Zahlstellen an das Bundeszentralamt für Steuern über den in 

der Ausschüttung enthaltenen Zinsanteil aus.

Bei Überschreiten der 40-Grenze ist der in der Rückgabe 

oder Veräußerung der Fondsanteile enthaltene Zinsanteil zu 

melden. Handelt es sich um einen ausschüttenden Fonds, so 

ist zusätzlich im Fall der Ausschüttung der darin enthaltene 

Zinsanteil an das Bundeszentralamt für Steuern zu melden. 

Handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds, erfolgt eine 

Meldung konsequenterweise nur im Fall der Rückgabe oder 

Veräußerung des Fondsanteils.

Hinweis
Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekann-

ten Rechtslage aus. Sie richten sich an in Deutschland unbe-

schränkt einkommensteuerpfl ichtige oder unbeschränkt 

körperschaft steuerpfl ichtige Personen. Es kann jedoch keine 

Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerli-

che Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder 

Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert.
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Auslagerung, Jahres-/Halbjahresberichte/ 
Abschlussprüfer

Auslagerung
Die Gesellschaft  hat folgende Aufgaben anderen Unter-

nehmen übertragen:

→ Fondsmanagement ausgelagert an: 

 Pioneer Investment Management Limited, Dublin, Irland 

→ Fondsbuchhaltung ausgelagert an:

 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft  mbH, 

 Unterföhring bei München

Jahres-/Halbjahresberichte/Abschlussprüfer
Die Jahresberichte und Halbjahresberichte sind bei der 

 Ge sellschaft , bei der Depotbank sowie bei den auf der 

Seite 34 genannten Vertriebsstellen erhältlich.

Mit der Prüfung des Sondervermögens und des Jahresbe-

richts ist die Wirtschaft sprüfungsgesellschaft  KPMG AG, 

München, beauft ragt.

Zahlungen an die Anteilinhaber/Verbreitung der Berichte 
und sonstige Informationen
Durch die Beauft ragung der Depotbank ist sichergestellt, 

dass die Anleger die Ausschüttungen erhalten und dass 

Anteile zurückgenommen werden. Die in diesem Verkaufs-

prospekt erwähnten Anlegerinformationen können auf dem 

auf Seite 3 (Grundlagen) angegebenen Weg bezogen werden. 

Darüber hinaus sind diese Unterlagen auch bei der Depot-

bank und den auf der Seite 34 genannten Vertriebsstellen zu 

erhalten.

Weitere Sondervermögen, die von der Kapitalanlage  -
gesell schaft verwaltet werden
Von der Gesellschaft  werden unter anderem noch folgende 

Publikumssondervermögen verwaltet, die nicht Inhalt dieses 

Verkaufsprospekts sind:

Richtlinienkonforme Sondervermögen
Alpha Centauri NORDINVEST

AlsterSelect I

BEG-Fonds 1 NORDINVEST

DEBEKA-EUROAKTIEN-NORDINVEST

MODULOR LSE1 

N-Fonds Nr. 1 Europa Pioneer Investments

nordasia.com

NordConcept 

NORDCUMULA 

NordDynamik

NORDGLOBAL 

NORDINTERNET 

NordSelect

NordStrategie

NORDTREND

Pioneer Investments Aktien Deutschland

Pioneer Investments Aktien Frankreich

Pioneer Investments Aktien Rohstoff e 

Pioneer Investments Aktien Skandinavien

Pioneer Investments Euro Bond Medium

Pioneer Investments Euro Geldmarkt

Pioneer Investments German Equity

Pioneer Investments Opti Cash

Pioneer Investments Opti Yield 

Pioneer Investments Top World

VPV-Rent Pioneer Investments

VPV-Spezial Pioneer Investments

WAVE-AKTIV-NORDINVEST

Gemischte Sondervermögen
investor GlobalOpportunities FoF PI

investor WorldEquity FoF PI

Altersvorsorgesondervermögen
NORDINVEST-AS 

NORDINVEST-HippokratAS

Hinzu kommen 85 Spezialsondervermögen.
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Belehrung über das Recht des Käufers zum Widerruf 
nach §126 InvG (Haustürgeschäfte)

Hinweis nach §126 des Investmentgesetzes
1.  Ist der Käufer von Anteilen durch mündliche Verhand-

lungen außerhalb der ständigen Geschäft sräume desjenigen, 

der die Anteile verkauft  oder den Verkauf vermittelt hat, dazu 

bestimmt worden, eine auf den Kauf gerichtete Willenserklä-

rung abzugeben, so ist er an diese Erklärung nur gebunden, 

wenn er sie nicht der Kapitalanlagegesellschaft  gegenüber 

binnen einer Frist von zwei Wochen schrift lich widerruft ; 

dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft  

oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäft sräume 

hat.

2. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung 

des Widerrufs. Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn der aus-

führliche Verkaufsprospekt angeboten und die Durchschrift  

des Antrags auf Vertragsabschluss ausgehändigt worden ist. 

Ist streitig, ob oder zu welchem Zeitpunkt der ausführliche 

Verkaufsprospekt dem Käufer angeboten oder die Durch-

schrift  des Antrags dem Käufer ausgehändigt wurde, so trifft   

die Beweislast den Verkäufer. 

3. Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Ver-

käufer nachweist, dass 

a) der Käufer die Anteile im Rahmen seines Gewerbebetriebs 

erworben hat oder 

b) er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der 

Anteile geführt haben, aufgrund vorhergehender Bestel-

lung gemäß §55 Abs. 1 der Gewerbeordnung aufgesucht 

hat.

4. Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zah-

lungen geleistet, so ist die Kapitalanlagegesellschaft  verpfl ich-

tet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rück-

übertragung der erworbenen Anteile, die bezahlten Kosten 

und einen Betrag auszuzahlen, der dem Wert der bezahlten 

Anteile am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung 

entspricht.

5. Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden. 

6. Die Maßgaben der Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für 

den Verkauf der Anteile durch den Anleger.
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Allgemeine Vertragsbedingungen 

Allgemeine Vertragsbedingungen zur Regelung des Rechts ver-

hältnisses zwischen den Anlegern und der Pioneer Investments 

Kapitalanlagegesellschaft  mbH, Unterföhring bei München, 

(nachstehend „Gesellschaft “ genannt) für die von der Gesell-

schaft  aufgelegten richtlinienkonformen Sondervermögen, 

die nur in Verbindung mit den für das jeweilige Sonderver-

mögen aufgestellten „Besonderen Vertragsbedingungen“ 

gelten.

§1 Grundlagen
1. Die Gesellschaft  ist eine Kapitalanlagegesellschaft  und 

unterliegt den Vorschrift en des Investmentgesetzes (InvG).

2. Sie legt bei ihr eingelegtes Geld im eigenen Namen für 

gemeinschaft liche Rechnung der Anleger nach dem Grund-

satz der Risikomischung in den nach dem InvG zugelassenen 

Vermögensgegenständen gesondert vom eigenen Vermögen 

in Form von Sondervermögen an. Über die hieraus sich 

ergebenden Rechte der Anleger werden von ihr Urkunden 

(Anteilscheine) ausgestellt.

§2 Depotbank
1. Die Gesellschaft  bestellt ein Kreditinstitut als Depotbank; 

die Depotbank handelt unabhängig von der Gesellschaft  und 

ausschließlich im Interesse der Anleger.

2. Der Depotbank obliegen die nach dem InvG und diesen 

Vertragsbedingungen vorgeschriebenen Aufgaben.

§3 Fondsverwaltung
1. Die Gesellschaft  erwirbt und verwaltet die Vermögens-

gegenstände im eigenen Namen für gemeinschaft liche 

Rechnung der Anleger mit der Sorgfalt eines ordentlichen 

Kaufmanns. Sie handelt bei der Wahrnehmung ihrer Auf-

gaben unabhängig von der Depotbank und ausschließlich im 

Interesse der Anleger und der Integrität des Markts.

2. Die Gesellschaft  ist berechtigt, mit dem von den Anlegern 

eingelegten Geld die Vermögensgegenstände zu erwerben, 

diese wieder zu veräußern und den Erlös anderweitig anzule-

gen; sie ist ferner ermächtigt, alle sich aus der Verwaltung der 

Vermögensgegenstände ergebenden sonstigen Rechtshand-

lungen vorzunehmen.

3. Die Gesellschaft  darf für gemeinschaft liche Rechnung der 

Anleger weder Gelddarlehen gewähren noch Verpfl ichtungen 

aus einem Bürgschaft s- oder einem Garantievertrag einge-

hen; sie darf keine Vermögensgegenstände nach Maßgabe 

der §§47, 48 und 50 InvG verkaufen, die im Zeitpunkt des 

Geschäft sabschlusses nicht zum Sondervermögen gehören. 

§51 InvG bleibt unberührt.

§4 Anlagegrundsätze
Die Gesellschaft  soll für das Sondervermögen nur solche 

Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder 

Wachstum erwarten lassen. Sie bestimmt in den Vertragsbe-

stimmungen, welche Vermögensgegenstände für das Sonder-

vermögen erworben werden dürfen.

§5 Wertpapiere
Sofern die „Besonderen Vertragsbedingungen“ keine weiteren 

Einschränkungen vorsehen, darf die Gesellschaft  vorbehalt-

lich des §52 InvG Wertpapiere nur erwerben, wenn

a) sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europä-

ischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaft sraum zum 

amtlichen Markt zugelassen oder in einen anderen orga-

nisierten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen 

Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-

mens über den Europäischen Wirtschaft sraum einbezogen 

sind,

b) sie an einer der im Anhang zu den „Besonderen Vertrags-

bedingungen“ aufgeführten Börsen zum amtlichen Markt 

zugelassen oder in einen der im Anhang aufgeführten 

organisierten Märkte einbezogen sind,

c) ihre Zulassung an einer der genannten Börsen zum amt-

lichen Markt oder ihre Einbeziehung in einen der genann-

ten organisierten Märkte nach den Ausgabebedingungen 

zu beantragen ist und die Zulassung oder Einbeziehung 

innerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt.

§6 Geldmarktinstrumente
1. Sofern die „Besonderen Vertragsbedingungen“ keine wei-

teren Einschränkungen vorsehen, darf die Gesellschaft  vor-

behaltlich des §52 InvG für Rechnung des Sondervermögens 

Instrumente, die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt 

werden, sowie verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt 

ihres Erwerbs für das Sondervermögen eine restliche Laufzeit 

von höchstens zwölf Monaten haben oder deren Verzinsung 

nach den Ausgabebedingungen während ihrer gesamten 

Laufzeit regelmäßig, mindestens aber einmal in zwölf Mona-

ten, marktgerecht angepasst wird (Geldmarktinstrumente), 

erwerben. Geldmarktinstrumente dürfen für das Sonderver-

mögen nur erworben werden, wenn sie begeben werden

a) vom Bund, einem Sondervermögen des Bundes, einem 

Land, einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 

Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaft sraum,

b) von einer anderen inländischen Gebietskörperschaft  oder 

einer Regionalregierung oder örtlichen Gebietskörper-

schaft  eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen 

Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaft sraum,

c) von der Europäischen Union oder einem Staat, der Mit-

glied der Organisation für wirtschaft liche Zusammenarbeit 

und Entwicklung ist,

d) von einer Zentralbank eines Mitgliedstaats der Europä-

ischen Union oder eines Vertragsstaats des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaft sraum, der Europä-

ischen Zentralbank oder der Europäischen Investitions-

bank,

e) von einer internationalen Organisation, der auch die 

 Bundesrepublik Deutschland als Vollmitglied angehört,

f) von einem Unternehmen, dessen Wertpapiere an einer 

inländischen oder ausländischen Börse zum amtlichen 

Markt oder organisierten Markt zugelassen sind,

g) von einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat 

der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat 

des Abkommens über den Europäischen Wirtschaft sraum 

oder von einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Drittstaat, 

dessen Aufsichtsbestimmungen nach Auff assung der Bun -

 desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bundesan-

stalt) denjenigen des Gemeinschaft srechts gleichwertig 

sind,
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h) von einem Unternehmen, dessen Eigenkapital mindestens 

10 Mio. EUR beträgt und das seinen Jahresabschluss nach 

den Vorschrift en der Vierten Richtlinie 78/660/EWG des 

Rats vom 25. Juli 1978 über den Jahresabschluss von Gesell-

schaft en bestimmter Rechtsformen, zuletzt geändert durch 

die Richtlinie 2003/51/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rats vom 18. Juni 2003, erstellt,

i) von einem Konzernunternehmen im Sinne des §18 des 

Aktiengesetzes, wenn ein anderes Unternehmen desselben 

Konzerns, das die Anforderungen der Buchstaben f), g) 

oder h) erfüllt, für die Verzinsung und Rückzahlung dieser 

Geldmarktinstrumente die Gewährleistung übernommen 

hat,

j) von einem Rechtsträger, dessen Geschäft sbetrieb darauf 

gerichtet ist, wertpapiermäßig unterlegte Verbindlich-

keiten im Markt zu platzieren, sofern der Rechtsträger über 

Kreditlinien eines Kreditinstituts zur Liquiditätssicherung 

verfügt

und die Emission oder der Emittent dieser Instrumente 

Vorschrift en über den Einlagen- und den Anlegerschutz 

unterliegen.

2. Ferner darf die Gesellschaft  für Rechnung eines Sonder-

vermögens auch Geldmarktinstrumente erwerben, für deren 

Verzinsung und Rückzahlung einer der in Absatz 1 Buchstabe 

a) bis e) oder g) bezeichneten Aussteller die Gewährleistung 

übernommen hat.

§7 Bankguthaben
Die Gesellschaft  darf für Rechnung des Sondervermögens 

Bankguthaben halten, die eine Laufzeit von höchstens zwölf 

Monaten haben. Die auf Sperrkonten zu führenden Gut-

haben können bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen 

Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-

schaft sraum unterhalten werden; die Guthaben können auch 

bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Drittstaat, dessen 

Aufsichtsbestimmungen nach Auff assung der Bundesan-

stalt denjenigen des Gemeinschaft srechts gleichwertig sind, 

gehalten werden. Sofern in den „Besonderen Vertragsbedin-

gungen“ nichts anderes bestimmt ist, können die Bankgut-

haben auch auf Fremdwährung lauten.

§8 Investmentanteile
1. Sofern in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ nichts 

anderweitiges bestimmt ist, kann die Gesellschaft  für Rech-

nung eines Sondervermögens Anteile an inländischen richt -

linienkonformen Sondervermögen und ausländische EG-

Investmentanteile im Sinne des InvG erwerben. Anteile an 

anderen inländischen Sondervermögen und ausländische 

Investmentanteile, die keine EG-Investmentanteile sind, 

sowie Anteile an Investmentaktiengesellschaft en mit verän-

derlichem Kapital können erworben werden, sofern

a) diese nach Rechtsvorschrift en zugelassen wurden, die sie 

einer wirksamen öff entlichen Aufsicht zum Schutz der 

Anleger unterstellen und ausreichende Gewähr für eine 

befriedigende Zusammenarbeit zwischen den Behörden 

besteht,

b) das Schutzniveau des Anlegers dem Schutzniveau eines 

Anlegers in einem inländischen richtlinienkonformen 

Sondervermögen im Sinne des InvG gleichwertig ist und 

 insbesondere die Vorschrift en für die getrennte Verwah-

rung der Vermögensgegenstände, die Kreditaufnahme, die 

Kreditgewährung und Leerverkäufe von Wertpapieren 

und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der 

Richtlinie 85/611/EWG gleichwertig sind,

c) die Geschäft stätigkeit Gegenstand von Jahres- und Halb-

jahresberichten ist, die es erlauben, sich ein Urteil über das 

Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und die 

Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden,

d) die Anteile dem Publikum ohne eine Begrenzung der Zahl 

der Anteile angeboten werden und die Anleger das Recht 

zur Rückgabe der Anteile haben.

2. Anteile an inländischen Sondervermögen und Investment-

aktiengesellschaft en mit veränderlichem Kapital, EG-Invest-

mentanteile und ausländische Investmentanteile darf die 

Gesellschaft  nur erwerben, wenn nach den Vertragsbedin-

gungen oder der Satzung der Kapitalanlagegesellschaft , der 

Investmentaktiengesellschaft  oder der ausländischen Invest-

mentgesellschaft  insgesamt höchstens 10 des Wertes ihres 

Vermögens in Anteilen an anderen inländischen Sonderver-

mögen, Investmentaktiengesellschaft en mit veränderlichem 

Kapital oder ausländischen Investmentvermögen i.S.v. §50 

InvG angelegt werden dürfen.

§9 Derivate
Die Gesellschaft  bestimmt in den „Besonderen Vertragsbe-

dingungen“, ob und in welchem Umfang und mit welchem 

Zweck für Rechnung des Sondervermögens Geschäft e in 

Derivaten getätigt werden dürfen. Beim Einsatz von Deri-

vaten wird die Gesellschaft  die gemäß §51 Abs. 3 InvG 

erlassene Rechtsverordnung über Risikomanagement und 

Risikomessung in Sondervermögen (DerivateV) beachten.

§10 Sonstige Anlageinstrumente
Die Gesellschaft  darf nur bis zu 10 des Wertes des Sonder-

vermögens insgesamt anlegen in

a) Wertpapieren, die nicht zum amtlichen Markt an einer 

Börse zugelassen oder in einen organisierten Markt ein-

bezogen sind,

b) Geldmarktinstrumenten von Ausstellern, die nicht den 

Anforderungen des §48 InvG genügen,

c) Aktien, welche die Anforderungen des §47 Abs. 1 Nr. 3 

und 4 InvG erfüllen,

d) Forderungen aus Gelddarlehen, die keine Geldmarktins-

trumente i.S.d. §48 InvG sind, Teilbeträge eines von einem 

Dritten gewährten Gesamtdarlehens sind und über die ein 

Schuldschein ausgestellt ist (Schuldscheindarlehen), sofern 

diese Forderungen nach dem Erwerb für das Sonderver-

mögen mindestens zweimal abgetreten werden können 

und das Darlehen gewährt wurde

→ dem Bund, einem Sondervermögen des Bundes, einem 

Land, den Europäischen Gemeinschaft en oder einem 

Staat, der Mitglied der Organisation für wirtschaft liche 

Zusammenarbeit und Entwicklung ist,

→ einer anderen inländischen Gebietskörperschaft  oder 

einer Regionalregierung oder örtlichen Gebietskörper-

schaft  eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen 

Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkom-

mens über den Europäischen Wirtschaft sraum, für die 

nach Artikel 44 der Richtlinie 2000/12/EG des Europä-
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 ischen Parlaments und des Rats vom 20. März 2000 über 

die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kredit-

institute die Gewichtung Null bekannt gegeben worden 

ist,

→ sonstigen Körperschaft en oder Anstalten des öff ent-

lichen Rechts mit Sitz im Inland oder in einem anderen 

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 

anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-

päischen Wirtschaft sraum,

→ Unternehmen, die Wertpapiere ausgegeben haben, die 

an einer inländischen oder ausländischen Börse zum 

amtlichen Markt zugelassen sind, oder

→ anderen Schuldnern, sofern eine der in Buchstabe d), 

erster bis dritter Spiegelstrich genannten Stellen die 

Gewährleistung für die Verzinsung und Rückzahlung 

übernommen hat.

§11 Ausstellergrenzen und Anlagegrenzen
1. Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft  die im InvG und 

die in den Vertragsbedingungen festgelegten Grenzen und 

Beschränkungen zu beachten.

2. Im Einzelfall dürfen Wertpapiere und Geldmarktinstru-

mente einschließlich der in Pension genommenen Wert-

papiere und Geldmarktinstrumente desselben Ausstellers 

(Schuldners) über den Wertanteil von 5 hinaus bis zu 10 

des Sondervermögens erworben werden; dabei darf der 

Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 

dieser Aussteller (Schuldner) 40 des Sondervermögens 

nicht übersteigen.

3. Die Gesellschaft  darf in solche Schuldverschreibungen 

und Schuldscheindarlehen, die vom Bund, einem Land, 

den Europäischen Gemeinschaft en, einem Mitgliedstaat 

der Europäischen Union, einem anderen Vertragsstaat des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaft sraum oder 

einem anderen Staat, der Mitglied der Organisation für wirt-

schaft liche Zusammenarbeit und Entwicklung ist, ausgegeben 

oder garantiert worden sind, jeweils bis zu 35 des Wertes 

des Sondervermögens anlegen. In Pfandbriefen und Kom-

munalschuldverschreibungen sowie Schuldverschreibungen, 

die von Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der 

Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat 

des Abkommens über den Europäischen Wirtschaft sraum 

ausgegeben worden sind, darf die Gesellschaft  jeweils bis zu 

25 des Wertes des Sondervermögens anlegen, wenn die Kre-

ditinstitute aufgrund gesetzlicher Vorschrift en zum Schutz 

der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen 

öff entlichen Aufsicht unterliegen und die mit der Ausgabe 

der Schuldverschreibungen aufgenommenen Mittel nach den 

gesetzlichen Vorschrift en in Vermögenswerten angelegt wer-

den, die während der gesamten Laufzeit der Schuldverschrei-

bungen die sich aus ihnen ergebenden Verbindlichkeiten 

ausreichend decken und die bei einem Ausfall des Ausstellers 

vorrangig für die fällig werdenden Rückzahlungen und die 

Zahlung der Zinsen bestimmt sind.

4. Die Grenze in Absatz 3 Satz 1 darf für Wertpapiere und 

Geldmarktinstrumente desselben Ausstellers nach Maßgabe 

von §60 Abs. 2 Satz 1 InvG überschritten werden, sofern die 

„Besonderen Vertragsbedingungen“ dies unter Angabe der 

Aussteller vorsehen. In diesen Fällen müssen die für Rech-

nung des Sondervermögens gehaltenen Wertpapiere und 

Geldmarktinstrumente aus mindestens sechs verschiedenen 

Emissionen stammen, wobei nicht mehr als 30 des Sonder-

vermögens in einer Emission gehalten werden dürfen.

5. Die Gesellschaft  darf nur bis zu 20 des Wertes des Son-

dervermögens in Bankguthaben im Sinne des §49 InvG bei 

je einem Kreditinstitut anlegen.

6. Die Gesellschaft  darf in Geldmarktinstrumenten, bei 

denen dasselbe Unternehmen im Sinne des §48 Abs. 1 Nr. 8 

InvG Aussteller ist oder die Gewährleistung übernommen 

hat, insgesamt nur bis zu 5 des Wertes des Sondervermö-

gens anlegen; sie darf in Geldmarktinstrumenten, bei denen 

dasselbe Unternehmen im Sinne des §48 Abs. 1 Nr. 8 InvG 

Aussteller ist oder die Gewährleistung übernommen hat und 

dessen Eigenkapital weniger als 25 Mio. EUR beträgt, nur bis 

zu 2 des Wertes des Sondervermögens anlegen. In Geld-

marktinstrumenten nach Satz 1 dürfen insgesamt nur bis zu 

20 des Wertes des Sondervermögens angelegt werden. In 

Geldmarktinstrumenten im Sinne des §52 Nr. 2 InvG dessel-

ben Ausstellers darf die Gesellschaft  nur bis zu 2 des Wertes 

des Sondervermögens anlegen.

7. Die Gesellschaft  darf für ein Sondervermögen bei ein und 

derselben Einrichtung nur bis zu 20 des Wertes des Sonder-

vermögens in eine Kombination der folgenden Vermögensge-

genstände anlegen:

→ von dieser Einrichtung begebene Wertpapiere und Geld-

marktinstrumente,

→ Bankguthaben bei dieser Einrichtung,

→ von dieser Einrichtung erworbene Derivate, die nicht zum 

Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen 

organisierten Markt einbezogen sind.

Die jeweiligen Einzelobergrenzen bleiben unberührt.

8. Die in Absatz 3 genannten Schuldverschreibungen und 

Schuldscheindarlehen werden bei der Anwendung der in 

Absatz 1 genannten Grenzen von 40 nicht berücksichtigt. 

Die in den Absätzen 2 und 3 und Absätzen 5 bis 7 genannten 

Grenzen dürfen abweichend von der Regelung in Absatz 7 

nicht kumuliert werden.

9. Die Gesellschaft  darf in Anteilen an einem einzigen Invest-

mentvermögen nach Maßgabe des §8 Absatz 1 nur bis zu 20 

des Wertes des Sondervermögens anlegen. In Anteilen an 

Investmentvermögen nach Maßgabe des §8 Absatz 1 Satz 2 

darf die Gesellschaft  insgesamt nur bis zu 30 des Wertes des 

Sondervermögens anlegen. Die Gesellschaft  darf für Rech-

nung des Sondervermögens nicht mehr als 25 der ausgege-

benen Anteile eines anderen Sondervermögens oder auslän-

dischen Investmentvermögens erwerben.

§12 Übertragung aller Vermögensgegenstände des 
Sondervermögens in ein anderes Sondervermögen
1. Die Gesellschaft  darf alle Vermögensgegenstände dieses 

Sondervermögens in ein anderes Sondervermögen über-

tragen oder alle Vermögensgegenstände eines anderen Son-

dervermögens in dieses Sondervermögen übernehmen, 

wenn

a) beide Sondervermögen von der Gesellschaft  verwaltet 

werden,

b) die Anlagegrundsätze und -grenzen nach den Vertrags-

bedingungen für diese Sondervermögen nicht wesentlich 

voneinander abweichen,

c) die an die Gesellschaft  und die Depotbank zu zahlenden 

Vergütungen sowie die Ausgabeaufschläge und Rück-

nahmeabschläge nicht wesentlich voneinander abweichen,
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d) die Übertragung aller Vermögensgegenstände des Sonder-

vermögens zum Geschäft sjahresende des übertragenden 

Sondervermögens (Übertragungsstichtag) erfolgt, am 

Übertragungsstichtag die Werte des übernehmenden und 

des übertragenden Sondervermögens berechnet werden, 

das Umtauschverhältnis festgelegt wird, die Vermögens-

gegenstände und Verbindlichkeiten übernommen werden 

und der gesamte Übernahmevorgang vom Abschlussprüfer 

geprüft  wird und die Bundesanstalt die Übertragung der 

Vermögensgegenstände, bei der die Interessen der Anleger 

ausreichend gewahrt sein müssen, genehmigt hat.

2. Das Umtauschverhältnis ermittelt sich nach dem Verhält-

nis der Nettoinventarwerte des übernommenen und des 

auf nehmenden Sondervermögens zum Zeitpunkt der Über -

nah me. Die neuen Anteile des übernehmenden Sonderver-

mögens gelten bei den Anlegern des übertragenden Son-

dervermögens mit Beginn des dem Übertragungsstichtag 

folgenden Tages als ausgegeben.

3. Absatz 1 Buchstabe c) gilt nicht für die Zusammenlegung 

einzelner Sondervermögen zu einem einzigen Sondervermö-

gen mit unterschiedlichen Anteilklassen. In diesem Fall ist 

statt des Umtauschverhältnisses nach Absatz 2 Satz 1 der 

Anteil der Anteilklasse an dem Sondervermögen zu ermit-

teln.

§13 Darlehen
1. Die Gesellschaft  darf für Rechnung des Sondervermögens 

einem Wertpapierdarlehensnehmer gegen ein marktgerechtes 

Entgelt nach Übertragung ausreichender Sicherheiten ein 

Wertpapierdarlehen auf unbestimmte oder bestimmte Zeit 

insoweit gewähren, als der Kurswert der zu übertragenden 

Wertpapiere zusammen mit dem Kurswert der für Rechnung 

des Sondervermögens demselben Wertpapierdarlehensneh-

mer bereits als Wertpapierdarlehen übertragenen Wertpa-

piere 10 des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigt. 

Der Kurswert der für eine bestimmte Zeit zu übertragenden 

Wertpapiere darf zusammen mit dem Kurswert der für Rech-

nung des Sondervermögens bereits als Wertpapierdarlehen 

für eine bestimmte Zeit übertragenen Wertpapiere 15 des 

Wertes des Sondervermögens nicht übersteigen.

2. Wird die Sicherheit für die übertragenen Wertpapiere vom 

Wertpapierdarlehensnehmer in Guthaben erbracht, darf die 

Gesellschaft  von der Möglichkeit Gebrauch machen, diese 

Guthaben in Geldmarktinstrumente im Sinne des §48 InvG 

in der Währung des Guthabens anzulegen. Die Erträge aus 

Sicherheiten stehen dem Sondervermögen zu.

3. Die Gesellschaft  kann sich auch eines von einer Wertpa-

piersammelbank oder von einem anderen in den „Besonde-

ren Vertragsbedingungen“ genannten Unternehmen, dessen 

Unternehmensgegenstand die Abwicklung von grenzüber-

schreitenden Eff ektengeschäft en für andere ist, organisierten 

Systems zur Vermittlung und Abwicklung der Wertpapier-

darlehen bedienen, welches von den Anforderungen der §§54 

und 55 InvG abweicht, wenn durch die Bedingungen dieses 

Systems die Wahrung der Interessen der Anleger gewähr-

leistet ist.

4. Sofern die Gesellschaft  Darlehen in Bezug auf andere für 

das Sondervermögen erwerbbare Vermögensgegenstände 

gewähren darf, erfolgt eine Festlegung in den „Besonderen 

Vertragsbedingungen“.

§14 Pensionsgeschäfte
1. Die Gesellschaft  darf für Rechnung des Sondervermögens 

Wertpapierpensionsgeschäft e im Sinne von §340b Abs. 2 

Handelsgesetzbuch gegen Entgelt mit Kreditinstituten oder 

Finanzdienstleistungsinstituten abschließen.

2. Die Pensionsgeschäft e müssen Wertpapiere zum Gegen-

stand haben, die nach den Vertragsbedingungen für das 

Sondervermögen erworben werden dürfen.

3. Die Pensionsgeschäft e dürfen höchstens eine Laufzeit von 

zwölf Monaten haben.

4. Sofern die Gesellschaft  Pensionsgeschäft e in Bezug auf 

andere, nach den Vertragsbedingungen für das Sonderver-

mögen erwerbbaren Vermögensgegenstände abschließen 

darf, erfolgt eine Festlegung in den „Besonderen Vertrags-

bedingungen“.

§15 Kreditaufnahme
Die Gesellschaft  darf für gemeinschaft liche Rechnung der 

Anleger kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 des 

Sondervermögens aufnehmen, wenn die Bedingungen der 

Kreditaufnahme marktüblich sind und die Depotbank der 

Kreditaufnahme zustimmt. Hierbei sind Beträge, die die 

Gesellschaft  als Pensionsgeber im Rahmen eines Pensions-

geschäft s erhalten hat, anzurechnen.

§16 Anteilscheine
1. Die Anteilscheine lauten auf den Inhaber und sind über 

einen Anteil oder eine Mehrzahl von Anteilen ausgestellt.

2. Die Anteile können verschiedene Rechte hinsichtlich der 

Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-

abschlags, der Währung des Anteilwertes, der Verwaltungs-

vergütung oder einer Kombination dieser Merkmale (Anteil-

klassen) haben. Die Einzelheiten sind in den „Besonderen 

Vertragsbedingungen“ festgelegt.

3. Die Anteilscheine tragen mindestens die handschrift lichen 

oder vervielfältigten Unterschrift en der Gesellschaft  und 

der Depotbank. Darüber hinaus weisen sie die eigenhändige 

Unterschrift  einer Kontrollperson der Depotbank auf.

4. Die Anteile sind übertragbar. Mit der Übertragung eines 

Anteilscheines gehen die in ihm verbrieft en Rechte über. Der 

Gesellschaft  gegenüber gilt in jedem Fall der Inhaber des 

Anteilscheines als der Berechtigte.

5. Sofern die Rechte der Anleger bei der Errichtung des Son-

dervermögens oder die Rechte der Anleger einer Anteilklasse 

bei Einführung der Anteilklasse nicht in einer Globalur-

kunde, sondern in einzelnen Anteilscheinen oder in Mehr-

fachurkunden verbrieft  werden sollen, erfolgt die Festlegung 

in den „Besonderen Vertragsbedingungen“.

§17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen, 
Rücknahmeaussetzung
1. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile und entsprechenden 

Anteilscheine ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die Gesell-

schaft  behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen vorüberge-

hend oder vollständig einzustellen.

2. Die Anteile können bei der Gesellschaft , der Depotbank 

oder durch Vermittlung Dritter erworben werden.

3. Die Anleger können von der Gesellschaft  die Rücknahme 

der Anteile verlangen. Die Gesellschaft  ist verpfl ichtet, die 

Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis für Rechnung 
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des Sondervermögens zurückzunehmen. Rücknahmestelle ist 

die Depotbank.

4. Der Gesellschaft  bleibt jedoch vorbehalten, die Rücknahme 

der Anteile auszusetzen, wenn außergewöhnliche Umstände 

vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der 

Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen.

§18 Ausgabe- und Rücknahmepreise
1. Zur Errechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises der 

Anteile wird der Wert der zu dem Sondervermögen gehö-

renden Vermögensgegenstände (Inventarwert) zu den in den 

„Besonderen Vertragsbedingungen“ genannten Zeitpunkten 

ermittelt und durch die Zahl der umlaufenden Anteile geteilt 

(Anteilwert). Werden gemäß §16 Absatz 2 unterschiedliche 

Anteilklassen für das Sondervermögen eingeführt, ist der 

Anteilwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis für jede 

Anteilklasse gesondert zu ermitteln. Die Bewertung der Ver-

mögensgegenstände erfolgt gemäß den Grundsätzen für die 

Kurs- und Preisfeststellung, die im InvG und den auf dieser 

Grundlage erlassenen Verordnungen genannt sind.

2. Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert zuzüglich 

eines in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ gegebenen-

falls festgesetzten Ausgabeaufschlags. Der Rücknahmepreis 

entspricht dem Anteilwert abzüglich eines gegebenenfalls 

in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ festgesetzten 

Rücknahmeabschlags. Sofern vom Anleger außer dem Aus-

gabeaufschlag oder Rücknahmeabschlag sonstige Kosten 

zu entrichten sind, ist deren Höhe und Berechnung in den 

„Besonderen Vertragsbedingungen“ anzugeben.

3. Der Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und Rück-

nahmeauft räge ist spätestens der auf den Eingang des 

Anteilsabrufs- bzw. Rücknahmeauft rags folgende Werter-

mittlungstag, soweit in den „Besonderen Vertragsbedin-

gungen“ nichts anderes bestimmt ist.

§19 Kosten
In den „Besonderen Vertragsbedingungen“ werden die Auf-

wendungen und die der Gesellschaft , der Depotbank und 

Dritten zustehenden Vergütungen, die dem Sondervermögen 

belastet werden können, genannt. Für Vergütungen im Sinne 

von Satz 1 ist in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ 

darü ber hinaus anzugeben, nach welcher Methode, in wel-

cher Höhe und aufgrund welcher Berechnung sie zu leisten 

sind.

§20 Rechnungslegung
1. Spätestens drei Monate nach Ablauf des Geschäft sjahres 

des Sondervermögens macht die Gesellschaft  einen Jahresbe-

richt einschließlich Ertrags- und Aufwandsrechnung gemäß 

§44 Abs. 1 InvG bekannt.

2. Spätestens zwei Monate nach der Mitte des Geschäft sjahres 

macht die Gesellschaft  einen Halbjahresbericht gemäß §44 

Abs. 2 InvG bekannt.

3. Wird das Recht zur Verwaltung des Sondervermögens 

während des Geschäft sjahres auf eine andere Kapitalanlage-

gesellschaft  übertragen, so hat die Gesellschaft  auf den Über -

tragungsstichtag einen Zwischenbericht zu erstellen, der den 

Anforderungen an einen Jahresbericht gemäß §44 Abs. 1 InvG 

entspricht.

4. Die Berichte sind bei der Gesellschaft  und der Depotbank 

und weiteren Stellen, die im Verkaufsprospekt anzugeben 

sind, erhältlich; sie werden ferner im elektronischen Bundes-

anzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend verbrei-

teten Wirtschaft s- oder Tageszeitung oder in den in dem 

Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informations-

medien bekannt gemacht.

§21 Kündigung und Abwicklung des Sondervermögens
1. Die Gesellschaft  kann die Verwaltung des Sondervermögens 

mit einer Frist von mindestens 13 Monaten durch Bekanntma-

chung im elektronischen Bundesanzeiger und darüber hinaus 

im Jahresbericht oder Halbjahresbericht kündigen. 

2. Mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt das Recht 

der Gesellschaft , das Sondervermögen zu verwalten. In die-

sem Fall geht das Sondervermögen bzw. das Verfügungsrecht 

über das Sondervermögen auf die Depotbank über, die es 

abzuwickeln und an die Anleger zu verteilen hat. Für die Zeit 

der Abwicklung kann die Depotbank die der Gesellschaft  

zustehende Vergütung beanspruchen. Mit Genehmigung der 

Bundesanstalt kann die Depotbank von der Abwicklung und 

Verteilung absehen und einer anderen Kapitalanlagegesell-

schaft  die Verwaltung des Sondervermögens nach Maßgabe 

der bisherigen Vertragsbedingungen übertragen.

3. Die Gesellschaft  hat auf den Tag, an dem ihr Verwaltungs-

recht nach Maßgabe des §38 InvG erlischt, einen Aufl ösungs-

bericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahres-

bericht nach §44 Abs. 1 InvG entspricht.

§22 Änderungen der Vertragsbedingungen
1. Die Gesellschaft  kann die Vertragsbedingungen ändern.

2. Änderungen der Vertragsbedingungen, mit Ausnahme der 

Regelungen zu den Aufwendungen und den der Gesellschaft , 

der Depotbank und Dritten zustehenden Vergütungen, die 

zulasten des Sondervermögens gehen (§41 Abs. 1 Satz 1 InvG), 

bedürfen der vorherigen Zustimmung durch die Bundesan-

stalt. Soweit die Änderungen nach Satz 1 Anlagegrundsätze 

des Sondervermögens betreff en, bedürfen sie der vorherigen 

Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft .

3. Sämtliche vorgesehenen Änderungen werden im elek-

tronischen Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer 

hinreichend verbreiteten Wirtschaft s- oder Tageszeitung oder 

in den im Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen 

Informationsmedien bekannt gemacht und treten – mit Aus-

nahme der Änderungen nach Absätzen 4 und 5 – frühestens 

drei Monate nach ihrer Bekanntmachung im elektronischen 

Bundesanzeiger in Kraft , soweit nicht mit Zustimmung der 

Bundesanstalt ein früherer Termin genannt wird. In einer 

Veröff entlichung nach Satz 1 ist auf die vorgesehenen Ände-

rungen und ihr Inkraft treten hinzuweisen.

4. Änderungen von Regelungen zu den Aufwendungen und 

den der Gesellschaft , der Depotbank und Dritten zustehen-

den Vergütungen (§41 Abs. 1 Satz 1 InvG) treten 13 Monate 

nach Bekanntmachung in Kraft . Die Veröff entlichung erfolgt 

gemäß Absatz 3 Satz 2.

5. Änderungen der bisherigen Anlagegrundsätze des Sonder-

vermögens treten 13 Monate nach Bekanntmachung in Kraft . 

Die Veröff entlichung erfolgt gemäß Absatz 3 Satz 2.

§23 Erfüllungsort, Gerichtsstand
1. Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft .

2. Hat der Anleger im Inland keinen allgemeinen Gerichts-

stand, so ist der Sitz der Gesellschaft  Gerichtsstand.
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Besondere Vertragsbedingungen 

Besondere Vertragsbedingungen zur Regelung des Rechts-

verhältnisses zwischen den Anlegern und der Pioneer Invest-

ments Kapitalanlagegesellschaft  mbH, Unterföhring bei 

München, (nachstehend „Gesellschaft “ genannt) für das von 

der Gesellschaft  aufgelegte richtlinienkonforme Sonderver-

mögen Pioneer Investments Euro Geldmarkt Plus, die nur 

in Verbindung mit den für das jeweilige Sondervermögen von 

der Gesellschaft  aufgestellten „Allgemeinen Vertragsbedin-

gungen“ gelten.

Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen
§1 Vermögensgegenstände
1. Die Gesellschaft  darf für das Sondervermögen folgende 

Vermögensgegenstände erwerben:

(1)  Geldmarktinstrumente gemäß §48 InvG,

(2)  Bankguthaben gemäß §49 InvG,

(3)  Investmentanteile gemäß §50 InvG, die mindestens zu 

85 in Geldmarktinstrumente gemäß §48 InvG anlegen 

und/oder Bankguthaben halten dürfen und/oder in 

andere Geldmarktfonds anlegen,

(4) Derivate gemäß § 51 InvG,

(5)  Sonstige Anlageinstrumente gemäß §52 Nummern 2. 

und 4. InvG.

2. Wertpapiere gemäß §47 InvG dürfen nicht erworben 

werden.

§2 Darlehens- und Pensionsgeschäfte
Die §§13 und 14 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ 

sind bei den Anlagegrundsätzen und Anlagegrenzen zu 

berücksichtigen und gelten sinngemäß auch für andere für 

das Sondervermögen erwerbbare Vermögensgegenstände, 

die nicht Wertpapiere sind.

§3 Anlagegrenzen
1. Das Sondervermögen muss mindestens zu 85 aus Vermö-

gensgegenständen gemäß §1 Absatz 1 Nr. (1) bis (3) bestehen.

2. Bis zu 100 des Wertes des Sondervermögens dürfen in 

Geldmarktinstrumenten nach Maßgabe des §6 der „All-

gemeinen Vertragsbedingungen“ angelegt werden. Die in 

Pension genommenen Geldmarktinstrumente sind auf die 

Anlagegrenzen des §60 Abs. 1 und 2 InvG anzurechnen.

3. Bis zu 100 des Wertes des Sondervermögens dürfen in 

Bankguthaben nach Maßgabe des §7 Satz 1 der „Allgemei-

nen Vertragsbedingungen“ gehalten werden. Bankguthaben 

können auch bei Kreditinstituten mit Sitz in einem Drittstaat 

im Sinne der Richtlinie 2000/12/EG gehalten werden. Hier-

bei sind Beträge, die die Gesellschaft  als Pensionsnehmer 

gezahlt hat, anzurechnen.

4. Bis zu 10 des Wertes des Sondervermögens dürfen in 

 Investmentanteilen gemäß §1 Absatz 1 Nr. (3) angelegt wer-

den. Die in Pension genommenen Investmentanteile sind 

auf die Anlagegrenzen des §§61 und 64 Absatz 3 InvG an zu-

rechnen.

§4 Derivate
1. Die Gesellschaft  kann im Rahmen der Verwaltung des Son-

dervermögens Derivate einsetzen. Sie darf – der Art und dem 

Umfang der eingesetzten Derivate entsprechend – zur Ermitt-

lung der Auslastung der nach §51 Abs. 2 InvG festgesetzten 

Marktrisikogrenze für den Einsatz von Derivaten entweder 

den einfachen oder den qualifi zierten Ansatz im Sinne der 

DerivateV nutzen; das Nähere regelt der Verkaufsprospekt.

2. Sofern die Gesellschaft  den einfachen Ansatz nutzt, darf 

sie ausschließlich die folgenden Grundformen von Derivaten 

oder Kombinationen aus diesen Derivaten oder Kombinati-

onen aus Vermögensgegenständen, die gemäß §1 Absatz 1 

Nr. (1), (3) und (5) für das Sondervermögen erworben werden 

dürfen, mit diesen Derivaten im Sondervermögen einset-

zen. Hierbei darf der nach Maßgabe von §16 DerivateV zu 

ermittelnde Anrechnungsbetrag des Sondervermögens für 

das Zins- und Aktienkursrisiko oder das Währungsrisiko zu 

keinem Zeitpunkt das Zweifache des Wertes des Sonderver-

mögens übersteigen.

a) Terminkontrakte auf Vermögensgegenstände gemäß §1 

 Absatz 1 Nr. (1) und (5), anerkannte Finanzindizes, Zins-

sätze, Wechselkurse oder Währungen;

b) Optionen oder Optionsscheine auf Vermögensgegenstände 

gemäß §1 Absatz 1 Nr. (1) und (5) aufzuführen, anerkannte 

Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen 

und auf Terminkontrakte nach Buchstabe a), wenn sie die 

folgenden Eigenschaft en aufweisen:

aa) eine Ausübung ist entweder während der gesamten 

Laufzeit oder zum Ende der Laufzeit möglich und

bb) der Optionswert hängt zum Ausübungszeitpunkt 

linear von der positiven oder negativen Diff erenz 

zwischen Basispreis und Marktpreis des Basiswerts 

ab und wird null, wenn die Diff erenz das andere 

Vorzeichen hat;

c)  Zins-Swaps, Währungs-Swaps oder Zins-Währungs-

Swaps;

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie die in 

Buchstabe b) unter Buchstaben aa) und bb) beschriebenen 

Eigenschaft en aufweisen (Swaptions);

e)  Credit-Default-Swaps auf Vermögensgegenstände gemäß 

§1 Absatz 1 Nr. (1), (3) und (5), sofern sie ausschließlich und 

nachvollziehbar der Absicherung des Kreditrisikos von 

genau zuordenbaren Vermögensgegenständen des Sonder-

vermögens dienen;

f)  Terminkontrakte, Optionen oder Optionsscheine auf 

Investmentanteile gemäß §50 InvG und Schuldscheindarle-

hen gemäß §52 Nr. 4 InvG sowie Credit-Default-Swaps auf 

Schuldscheindarlehen gemäß §52 Nr. 4 InvG dürfen nicht 

abgeschlossen werden.

3. Sofern die Gesellschaft  den qualifi zierten Ansatz nutzt, 

darf sie – vorbehaltlich eines geeigneten Risikomanagement-

systems – in jegliche Derivate, mit Ausnahme von Derivaten 

auf Schuldscheindarlehen gemäß §52 Nr. 4 InvG, investieren, 

die von Vermögensgegenständen, die gemäß §1 Absatz 1 Nr. (1), 

(3), (4) und (5) für das Sondervermögen erworben werden 

dürfen, oder von anerkannten Finanzindizes, Zinssätzen, 

Wechselkursen oder Währungen abgeleitet sind. 

Hierzu zählen insbesondere Optionen, Finanzterminkon-

trakte und Swaps sowie Kombinationen hieraus.

Hierbei darf der dem Sondervermögen zuzuordnende poten-

zielle Risikobetrag für das Marktrisiko zu keinem Zeitpunkt 

das Zweifache des potenziellen Risikobetrags für das Markt-

risiko des zugehörigen Vergleichsvermögens gemäß §9 der 

DerivateV übersteigen.

4. Unter keinen Umständen darf die Gesellschaft  bei diesen 

Geschäft en von den in den „Allgemeinen und Besonderen Ver-



32  Pioneer Investments Euro Geldmarkt Plus – Verkaufsprospekt

 tragsbedingungen“ oder in dem Verkaufsprospekt genannten 

Anlagezielen abweichen.

5. Die Gesellschaft  wird Derivate zum Zweck der Absiche-

rung, der effi  zienten Portfoliosteuerung und der Erzielung 

von Zusatzerträgen einsetzen, wenn und soweit sie dies im 

Interesse der Anleger für geboten hält.

6. Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze für den Einsatz 

von Derivaten darf die Gesellschaft  jederzeit vom einfachen 

zum qualifi zierten Ansatz gemäß §8 der DerivateV wechseln. 

Der Wechsel zum qualifi zierten Ansatz bedarf nicht der Geneh-

migung durch die Bundesanstalt, die Gesellschaft  hat den 

Wechsel jedoch unverzüglich der Bundesanstalt anzeigen und 

im nächstfolgenden Halbjahres- oder Jahresbericht bekannt 

zu machen.

Anteilklassen
§5 Anteilklassen
1. Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne 

von §16 Abs. 2 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ 

gebildet werden. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit 

zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft .

2.  Der Abschluss von Währungskurssicherungsgeschäft en 

ausschließlich zugunsten einer einzigen Währungsanteil-

klasse ist zulässig. Für Währungsanteilklassen mit einer 

Währungsabsicherung zugunsten der Währung dieser 

Anteilklasse (Referenzwährung) darf die Gesellschaft  auch 

unabhängig von §4 Derivate im Sinne des §51 Abs. 1 InvG 

auf Wechselkurse oder Währungen mit dem Ziel einsetzen, 

Anteilwertverluste durch Wechselkursverluste von nicht auf 

die Referenzwährung der Anteilklasse lautenden Vermögens-

gegenständen des Sondervermögens zu vermeiden.

3.  Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert 

er rechnet, indem die Kosten der Aufl egung neuer Anteil-

klas sen, die Ausschüttungen (einschließlich der aus dem 

Fondsvermögen gegebenenfalls abzuführenden Steuern), 

die Ver waltungsvergütung und die Ergebnisse aus Währungs-

kurs sicherungsgeschäft en, die auf eine bestimmte Anteil-

klasse entfallen, gegebenenfalls einschließlich Ertragsaus-

gleich, ausschließlich dieser Anteilklasse zugeordnet werden.

4. Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im ausführ-

lichen Verkaufsprospekt als auch im Jahres- und Halbjah-

resbericht einzeln aufgezählt. Die die Anteilklassen kenn-

zeichnenden Ausgestaltungsmerkmale (Ertragsverwendung, 

Ausgabeaufschlag, Währung des Anteilwertes, Verwaltungs-

vergütung oder Kombination dieser Merkmale) werden im 

ausführlichen Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjah-

resbericht im Einzelnen beschrieben.

5. Der Erwerb der einzelnen Anteilklassen ist an die im aus-

führlichen Verkaufsprospekt sowie im Jahres- und Halbjah-

resbericht genannten Mindestanlagebeträge gebunden.

Ausgabepreis, Rücknahmepreis, Rücknahme von 
Anteilen und Kosten
§6 Anteilscheine
1. Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegen-

ständen des Sondervermögens in Höhe ihrer Anteile als 

Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

2. Die Rechte der Anteilinhaber, die die Anteile dieses 

Sondervermögens erworben haben, die noch von der Baye-

rischen Hypotheken- und Wechselbank AG als Depotbank 

unterzeichnet sind, bleiben unabhängig von dem Übergang 

der Depotbankfunktion auf die Bayerische Hypo- und Ver-

einsbank AG unberührt.

3. Die Rechte der Anteilinhaber, die die Anteile dieses Son-

dervermögens erworben haben, deren Fondsbezeichnung 

noch „HYPO-INVEST Geldmarktfonds Plus“ lautet und die 

noch von der „HYPO Capital Management Investmentge-

sellschaft  mbH“ als aufl egender Kapitalanlagegesellschaft  

ausgegeben worden sind, bleiben unabhängig von dem 

Namenswechsel der „HYPO Capital Management Invest-

mentgesellschaft  mbH“ in „Activest Investmentgesellschaft  

mbH“ unberührt.

4. Die Rechte der Anteilinhaber, die Anteile dieses Sonder-

vermögens erworben haben, dessen Fondsbezeichnung noch 

„Activest Euro-Geldmarkt Plus“ lautet und die noch von der 

Activest Investmentgesellschaft  mbH als aufl egender Kapital-

anlagegesellschaft  ausgegeben worden sind, bleiben unabhän-

gig vom Namenswechsel des Sondervermögens in „Pioneer 

Investments Euro Geldmarkt Plus“ und dem Namenswechsel 

der Activest Investmentgesellschaft  mbH in Pioneer Invest-

ments Kapitalanlagegesellschaft  mbH unberührt.

§7 Ausgabe- und Rücknahmepreis
1. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich 

ermittelt. An gesetzlichen Feiertagen, die Börsentage sind, 

sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres können die 

Gesellschaft  und die Depotbank von einer Ermittlung des 

Wertes absehen; das Nähere regelt der Verkaufsprospekt.

2. Ein Ausgabeaufschlag wird bei keiner Anteilklasse er ho-

ben. Die Ausgabe- und Vertriebskosten trägt die Gesellschaft .

3. Ein Rücknahmeabschlag wird bei keiner Anteilklasse 

erhoben.

§8 Kosten(1) 
1. Die Gesellschaft  gibt für jede Anteilklasse im ausführlichen 

Verkaufsprospekt sowie im Jahres- und Halbjahresbericht die 

erhobene Verwaltungsvergütung an. Diese beträgt jährlich 

bis zu 0,70 des Wertes des Sondervermögens. Sie errech-

net sich aus dem Durchschnitt der an den Monatsenden des 

Geschäft sjahres festgestellten Werte des Sondervermögens. 

Die Gesellschaft  ist berechtigt, hierauf monatlich anteilige 

Vorschüsse zu erheben.

2. Die Gesellschaft  gibt für jede Anteilklasse im ausführlichen 

Verkaufsprospekt sowie im Jahres- und Halbjahresbericht die 

erhobene Depotbankvergütung an. Diese beträgt jährlich bis 

zu 0,05 des Wertes des Sondervermögens und wird gemäß 

Absatz 1 ermittelt und erhoben.

3. Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgen-

den Aufwendungen zulasten des Sondervermögens:

a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung 

von Vermögensgegenständen entstehende Kosten;

b) bankübliche Depotgebühren, gegebenenfalls einschließlich 

der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländi-

scher Wertpapiere im Ausland;

c) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger 

bestimmten Jahres- und Halbjahresberichte;

d) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahres-

berichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise und gegebe-

nenfalls der Ausschüttungen und des Aufl ösungsberichts;

(1) Diese Regelung unterliegt nicht der Genehmigungspflicht der Bundesanstalt für  
  Finanzdienstleistungsaufsicht. 
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e) Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch den 

Abschlussprüfer der Gesellschaft ;

f) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrund-

lagen und der Bescheinigung, dass die steuerlichen Anga-

ben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt 

wurden;

g) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und 

Verwahrung eventuell entstehende Steuern;

h) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von 

Rechtsansprüchen des Sondervermögens;

i) im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme banken-

üblicher Wertpapierdarlehensprogramme entstandene 

Kosten, insoweit ein kostendeckender Ertrag im Wert-

papierdarlehensprogramm erwirtschaft et werden konnte. 

4. Die Gesellschaft  hat im Jahresbericht und im Halbjahres-

bericht den Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahme-

abschläge off enzulegen, die dem Sondervermögen im Berichts-

zeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Invest-

mentanteilen im Sinne des §50 InvG berechnet worden sind. 

Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der 

Gesellschaft  selbst oder einer anderen Gesellschaft  verwal-

tet werden, mit der die Gesellschaft  durch eine wesentliche 

unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf 

die Gesellschaft  oder die andere Gesellschaft  für den Erwerb 

und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und Rücknah-

meabschläge berechnen. Die Gesellschaft  hat im Jahresbe-

richt und im Halbjahresbericht die Vergütung off enzulegen, 

die dem Sondervermögen von der Gesellschaft  selbst, von 

einer anderen Kapitalanlagegesellschaft , einer Investment-

aktiengesellschaft  mit veränderlichem Kapital oder einer 

anderen Gesellschaft , mit der die Gesellschaft  durch eine 

wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung ver-

bunden ist oder einer ausländischen Investmentgesellschaft , 

einschließlich ihrer Verwaltungsgesellschaft  als Verwaltungs-

vergütung für die im Sondervermögen gehaltenen Anteile 

berechnet wurde.

Ertragsverwendung und Geschäftsjahr
§9 Ausschüttung
1. Für die ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Gesell-

schaft  grundsätzlich die während des Geschäft sjahres für 

Rechnung des Sondervermögens angefallenen und nicht zur 

Kostendeckung verwendeten anteiligen Zinsen, Dividen-

den und Erträge aus Investmentanteilen sowie Entgelte aus 

Darlehens- und Pensionsgeschäft en – unter Berücksichtigung 

des zugehörigen Ertragsausgleichs – aus. Veräußerungsge-

winne und sonstige Erträge – unter Berücksichtigung des 

zugehörigen Ertragsausgleichs – können anteilig ebenfalls zur 

Ausschüttung herangezogen werden.

2. Ausschüttbare anteilige Erträge gemäß Absatz 1 können 

zur Ausschüttung in späteren Geschäft sjahren insoweit vor-

getragen werden, als die Summe der vorgetragenen Erträge 

15 des jeweiligen Wertes des Sondervermögens zum Ende 

des Geschäft sjahres nicht übersteigt. Erträge aus Rumpf-

geschäft sjahren können vollständig vorgetragen werden.

3. Im Interesse der Substanzerhaltung können anteilige Er träge 

teilweise, in Sonderfällen auch vollständig zur Wider anlage 

im Sondervermögen bestimmt werden.

4. Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von drei 

Monaten nach Schluss des Geschäft sjahres bei den in den 

Ausschüttungsbekanntmachungen genannten Zahlstellen.

§10 Thesaurierung der Erträge
Für die thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft  

die während des Geschäft sjahres für Rechnung des Sonder-

vermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung ver-

wendeten Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge – unter 

Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – sowie 

die Veräußerungsgewinne der thesaurierenden Anteilklassen 

im Sondervermögen anteilig wieder an.

§11 Geschäftsjahr
Das Geschäft sjahr des Sondervermögens beginnt am 

1. Oktober und endet am 30. September.
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Verwaltung und Vertrieb

Änderungen nachstehender Angaben zu den Organen, 

 haft endem und eingezahltem Kapital und Eigenkapital 

sowie Abschlussprüfer werden in den regelmäßig zu erstel-

lenden Jahres- bzw. Halbjahresberichten bekannt gegeben.

Kapitalanlagegesellschaft
Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft  mbH

Apianstraße 16–20, D-85774 Unterföhring bei München

Telefon +49 (0)89/99226-0

Handelsregister München B 91483

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 6,5 Mio. EUR

Haft endes Eigenkapital: 51,780 Mio. EUR

(Stand 31.12.2008)

Gesellschafter
Pioneer Global Asset Management S.p.A., Mailand, Italien

Aufsichtsrat
giordano lombardo, Vorsitzender

Deputy Chief Executive Offi  cer der Pioneer Global Asset 

Management S.p.A., Mailand, Italien

angelo forloni, stv. Vorsitzender 

Global Chief Operation Offi  cer der Pioneer Global Asset 

Management S.p.A., Mailand, Italien

prof. axel börsch-supan

Universität Mannheim, Deutschland

Direktor des Mannheimer Forschungsinstituts Ökonomie 

und Demographischer Wandel [Mannheim Research 

Institute for the Economics of Aging (MEA)]

Geschäftsführung
reiner beutler 

dr. john burns(1)

dr. wolfgang kirschner

dominik kremer(2)

jürgen rauhaus 

hans-joachim von werthern

Depotbank
CACEIS Bank Deutschland GmbH

Lilienthalallee 34–36, D-80939 München

Gezeichnetes Kapital: 5,113 Mio. EUR

Haft endes Eigenkapital: 153,192 Mio. EUR(3)

(Stand 31.12.2008)

(1) Verwaltungsrat der Pioneer Investments AG, Bern, Schweiz
(2) Sprecher der Geschäftsführung; 
 Verwaltungsrat der Pioneer Investments AG, Bern, Schweiz; 
 Verwaltungsrat der Structured Invest S.A., Luxemburg
(3) Eigenkapital, Genussrechtskapital und nachrangige Verbindlichkeiten

Abschlussprüfer
KPMG AG

Wirtschaft sprüfungsgesellschaft 

Ganghoferstraße 29, D-80339 München

Vertriebsstelle in Deutschland
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG

Am Tucherpark 16, D-80538 München

Weitere Vertriebsstelle in Deutschland
DAB bank AG

Landsberger Straße 300, D-80687 München



Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH
Apianstraße 16–20
D-85774 Unterföhring bei München

Gebührenfreie Telefonnummer
für Anfragen aus Deutschland:
0800.888-1928

www.pioneerinvestments.de

      Vermittelt durch:


